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2c.

Ulsern Gruß zuvor, Liebe und Getreue,
Stände des Reichs!

Wir haben Uns bey dem nunmehr ein-
getretenen Schluße des Landtages über die
Uns übergebenen gemeinschaftlichen Beschlüße
der beyden Kammern der Stände-Versamm-
lung, sowie Über die Berathungs-Verhandlun-
gen derselben ausführlichen Vortrag erstamen
lassen und ertheilen hierauf nach Vernehmung
Unseres Staatsraths, Unsere Kbniglichen
Entschließungen, wie folgt:

2c.h

J.

Beschlüsse der Kammerm über die Gesetzes-Enewürfe set
A.

Die Festsetzung einer permanenten

Civilliste betr.
Wir haben zur Wfestigung der Verfas-

sung und zu Beseitigung einer wesentlichen
Lücke in derselben, nachdem die Stände dem
von Uns an dieselben gebrachten Gesetzes-
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Entwurfe in der durch Tir. X. §. 7. der Ver-
fassungs-Urkunde vorgeschriebenen Form bey-
gestimmt, und Unsere Agnaten ihren Con-
sens, wovon gerreue Abschriften im ständischen
und Reichs-Archive werden niedergelegt wer-
den, ertheilt haben, — das unter JZiff. I.

anliegende Gesetz erlassen.

Die Einhelligkeit aller Reicherdehe den der
Verhandlung über diesen wichtigen Gegenstand,
die herglichen Aeußerungeu derselben, die bev-
nahe Einstimmigkeit der Kammer der Abgeord=
neten, die Wärme und Würde der in dersel-
ben gehaltenen Reden, selbst die Rube und
Besonnenheit der mic der Permanenz der Ei-
villiste nicht einverstandenen wenigen Abgeord=
neten und die von denselben bekundete Aner-
kennung der Notb'vendigleit, — cinem allge-
mein gefühlten Mipfstlande wenigstens auf die
Lebenodauer jedes Monarchen abzuhelsen, wa-
ren für Uns eben so rührende und werthe
Beweise wahrhaft kreuer Anhänglichkeit und
Liebe zu Uns und Unserem Kbpniglichen
Hause, als dieselben für die Stände Unse-
res Reiches selbst, und für baperische Gesin=
nungen überhaupt ein vor Deutschland und
Europa ehrendes und bleibendes Denkmal sind.

B.

Die Behandlung neuer oder revidir-
ter Gesetzbücher.

Das von Uns an die Stände gebrachte
Gesetz über die Behandlung neuer oder revi-
dirter Gesetzbücher lassen Wir, nachdem die
Stände ihre Justimmung zu demselben erklärt
baben, in der Beplage II. verkünden.
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C.

Die Vindication der Gerichtsbar-
eiten.

Wir ertheilen dem von Unseren Stähnden
über die Bindication der Gerichtsbarkeiten be-
antragten Zusatze zu dem an dieselben gebrach-
teen Entwurfe, nachdem bev der Berarhung die
im Tit. X. §. 7. der Verfassungs-Urkunde
vorgeschriebenen Formen eingehalten sind, Un-
sere Genehmigung und erlassen hiernach das
unter Jisser III. anliegende Gesetz.

D.

Die bürgerlichen und polirischen
Rechte der griechischen Glaubensge-

nossen.
Nachdem die Stände dem ven Uns an

dieselben gebrachten Gesetzentwurfe über die
bürgerlichen und politischen Rechte der griechi-
schen Glanbenegenossen in der durch Tit. X. 8.7
der Verfassungs-Urkunde bestimmten Form ihre
Zustimmung ertheilt haben, erlassen Wir das
in der Beplage IV. auliegende Gesetz.

hinsichtlich der gemischten Ehen wird die von
Uns im kandtags-Abschiede vom 29. Dec.
1831 ausgesprochene Erklärung so bald als
moglich in Vollzug gesetzt werden.

E.

Die Vervollständigung der im Rhein-
kreise geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen in Beziehung auf Brand Ktif-

tungen.

Den Gesammeébeschluß der Seinde über
den Geset-Enewurf, die Vervollständigung der

Beol.

Beol.

Enrsprechend dem Wumsche der Stände iy



im Rheinkreise geltenden strafgesetzlichen Be-
stimmungen hinsichtlich der Brandstiftungen be-
treffend, haben Wir mit dem vorgeschlagenen
Bepsatz-Artikel III. genehmigt, und lassen das
hiernach verfaßte und von Uns saactionirte

Beot Gesetz unter Ziffer V. anfugen.
F.

Die Steuernachlässe betreffend.
Ueber die Steuernachlässe haben Wir das

#eg#. unter Zisser VI. beyfolgende Gesetz ausfertigen
lassen, worin die von den beyden Kammern
bep ihren Beschlüßen auf den dießfallsigen Ent-
wurf beantragten Modisicationen beachtet, und
von Uns in dem Sinne genehmigt worden
sind, daß das Gesetz nur für die Nachlässe an
den zuden directen Staatsauflagen gehdrigen
Scteuern gelte, sohin auf die Rächlässe an den
indirecten Staatsanflagen, und auf das, was
hinsichtlich dieser Nachlässe bestehr, keine Be-
ziehung habe.

6.

Gesesz Über die Wiederherstellung der
Festang Ingolstadt. "

Wir haben den von den Ständen des
Reichs zu dem Gesetz-Entwurfe über die
DeckungderKosten für die Wiederherstellung der
Festung Ingolstadt beantragtrn Modisteationen
Unsere Genehmigung ertheilt, und erlassen

Bel. das hiernach ausgefertigte, unter Ziff. VII. an-
VI liegende Gesetz.

H.

Abänderung des 9. 114. im Grund-
Steuer-Gesetze.

Nachdem der an die Stände gebrachte
Entwurf, die Abänderung des d. 114. im
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Grundsfteuergesetze vom 15. August 1828 be-
treffend, die Zustimmung bepder Kamwern
ohne Abänderung erhalten hat — so haben
Wir denselben als Gesetz sanktionirt, wie
salches unter Jißer VIII. hler bepfolgt. VI.

I.

Marimum der Kreisumlagen und
Deckung der auf die Kretisfonds hin-

gewiesenen Bedüärfnisse.
Wir haben den Modifiscationen, welche

durch den Gesammrbeschluß der Stände zu dem
Gesetzentwurfe über die Festsetzung des Mari-
mums der Kreisumlagen für die Jahre 18##
und über die Deckung der auf die Krelsfonds
bingewiesenen Bedürfnisse vorgeschlagen worden
sind, Unsere Genehmigung ertheilt, und er-
lassen das hlernach gefaßte unter Ziffer IX.1
anliegende Geseg.

Wir behalten Uns jedoch vor, daß, wenn
sich an dem Bedürfnisse für die Enrschädigung
der Lkandrichter durch Versetzung, Quteszirung
oder Tod eine Mehrung oder Minderung in
einem Kreise ergibt, an der Repartition des
Zuschusses auf die Kreisfonds die geeignete
Aenderung zu machev.

Die Gutachten der Landrärhe über die Ver-
wendung der Kreieumlagen zu fakultarlven
Zwecken werden Wir wie bisher„, forgfäleig
würdigen, ohne jedoch der Entscheidung über
die Verwendung vorgreifen zu lassen.

K.

Die Errichtung einer haprischen H##
potheten- und Wechselbank.

Wir ertheilen den von den Standen zu
dem an dieselben gebrachten Geschentwurfe äber

Derrl-



11

die Errichtung einer baverischen Hypotheken-
und Wechselbank beantragten Modificationen
Unsere Genehmigung, und erlassen das hier-

e# nach gefaßte, unter Jisfer X. beyliegende Gesetz.
Da die Bank keine Staatsanstalt, sondern

nur der Aufsicht der Staatsregierung unterge-
ben ist, so gehdrt dieselbe nicht zu den Gegen-
ständen, worüber den Ständen nach der Ver-
fassung Nachweise vorzulegen sind.

Die Organisation des Bankdirectoriums
bleibt den Staturen vorbehalten, durch welche
gesorgt werden wird, daß das Vermdgen der
Bank bey deren etwaigen Auflbsung nicht ohne
vorherige Deckung aller ihrer Verbindlichkeiten
distrahirt werde.

L.

Allgemeine Brand versicherungs-
erdnung.

Die von den Ständen beschlossenen Modi-
ficationen des Gesetzentwurfes in Betreff der
allgemeinen Brandversicherungsordnung und der
beantragte Zusatz zu §. 6. Nro. IV. sind Uns
genehm und Wir lassen hiernach das unter
Jiffer XI. angebogene Gesetz ergehen.

Dem gekußerten Wunsche, alle Vorzüge
der Prämien-Gesellschaften aufzunehmen, in so
weit sie den Grundbestimmungen der inländi-
schen, auf Gegenseitigkeit gestützten Anstalt nicht
zuwiderlaufen, — kdanen Wir dermalen nicht
entsprechen, sondern behalten Uns, da der Ge-
genstand von höherem Belang ist= die nähere
Prüfung vor.

Beol.
XI

M.

Die Erbauung eines Kaualszur Ver-
bindung der Donau mit dem Rheine.

Das nach dem Antrage der Stände ge-
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faßte Gesetz über die Erbauung eines Kanals
zur Verbindung der Donau mit dem Zheine
erhait Un sere Genehmigung, und liegt unter
JZiffer XII. bev.

N.

Der Bibliothekbau.
Wir genehmigen das Gesetz über den

Bibliothekbau in der beantragten Faffung, wie
solches unter Zisser XIII. bevliegt, — als Ab--Venl.
änderung der im Finanzgesetze vom 28. Dr.
1831. &amp;. 11. 1it. 1. gegebenen Bestimmung.

O.
Gesetz über einige Abänderungen
der Verordnung vom 17. Mai 1818
über die Verfassung und Verwal-

tung der Gemeinden.
Wir ertheilen den von den Ständen zu

dem an dieselben gebrachten Gesetzentwurfe, ein
nige Abänderungen des Edictes über die Ver-
fassung und Verwaltung der Gemeinden betr. —
beantragten Modisicationen Unsere Genehmi-
gung, und erlassen das unter Zisser XIV. #an-D#ll.
liegende, nach solchen gefaßte Gesetz. '

P.

Gesetz über die Ansäßigkeit und
Verehelichung.

Das nach den von den Ständen beantrag-
ten Modificationen über Ansässigmachung und
Verehelichung gefaßte Gesetz erhält Unsere
Genehmigung, und liegt unter Jiffer XV. bep. Beon

Q.
Gewerbswesen.

Wir tragen Bedenken, die von den Stan-
den zu dem Gesetzentwurfe über einige Ver-
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##nderungen der für das Gewerbswesen beste-
henden Grundbestimmungen vom 11. Sept.
1825 beschlossenen Modisicationen zu genehmi-
gen, haben aber die bisherige Jastruction des
Gewerbsgesetzes bereits aufgehoben.

H.

Sollwesen.
Abschlüsse mit andern Staaten

über Joll= und Handels-Verhält-L
nisse.

Wir haben Unsern Lieben und Getreuen
den Standen des Reiches

Die

1) den Zollvereinigungsvertrag zwischen den
Konigreichen Bayern und Wurtemberg
einerseits, dann dem Kdnigreiche Preu-
ßen, dem Chmfürstenthume Hessen und
dem Großherzogkhume Hessen andererseits
vom 22. März 1833 sammt den biezu
gehbdrigen Zusatzartikeln vom 31. Oktober
des nämlichen Jahres und den integri-
renden Theilen des Vertrages, nämlich
der Jollordnung und dem Wereinsgoll=
tarife;

2) den Zollvereinigungs-Vertrag vorgenann-
ker sämmtlicher Staaten mit dem Kd-
nigreiche Sachsen vom 30. März 1833;

3) den Jollvereinigungs-Vertrag aller dieser
Vereinostaaten mit den zum Thüringi-
schen Handelsvereine verbundenen Staaten
vom 11. May 1833;

die Uebereinkunft über ein allgemeines
Jollcartel vom nimlichen Tage und Jah-
re, und

4—
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5) die zum Vollzuge der Art. 2 und 11
der Jollvereinigungsverträge und insbe-
sondere des Vereinszolltarifs Abth. III.
Abschn. IV. ertheilten Bestimmungen —

in Gemäßheit des Landtagsabschiedes vom 29.
Dezember 1831. 1. 8S. No. 2. zu
ihrer dießfallsigen — durch die Gesammtbe-=
schlüsse erfolgten — Anerkennung vorlegen lassen.

Die Ausbildung des JZollvereins.

1.

Mit Vergnugen haben Wir aus den
namlichen Gesammtbeschlussen entnommen, mit
welcher Bereitwilligkeit zum Zwecke der Aus-
bildung des Zollvereins durch neue Abschlusse,
die zu solchem Behufe im Jahre 1831 gege-
benen Ermachtigungen in der namlichen Art—
vorbehaltlich der verfassungsmaßigen Anerkennung
von Seite der nachstfolgenden Standeversamm-
lung gegenwartig erneuert werden, und sprechen
demnach die Versicherung aus, hievon nach
Anforderung der Umstande den geeigneten Ge-
brauch zu machen; auch die Ergebnisse, wie
fruher geschehen, der nachstfolgenden Stande-
versammlung mittheilen zu lassen.

2.

Zugleich genehmigen Wir die Gesammt-
beschlüsse in Beziehung auf die zum angege-
benen Zwecke weitergestellten Postulate, nämlich

A. wegen Ausscheidung der Bestim-
mungen Uüber die Jollordnung in ein
Zoll-Gesetz und in eine Zollordnung,
wonach also die Ausscheidung der Bestimmungen
über Jollverhältnisse in ein Gesetz (ollgesetz)
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und in AusführungsvorschriftenzumGesetze fer XVIII. angefügte Chausfseegeldtarif undBerl.
XVIII.Gollordnung) innerhalb der Gränzen der Er-

mächtigung vom Jahre 1831 stattzufinden hat,
und die Prüfung und Zustimmung hierüber der
känftigen Ständeversammlung, welcher die Vor-
lage geschieht, verfaffungsmäßig vorbehalten
bleibr;

B. wegen der Zollstrafbestimmun-
gen, und zwar:

a)wegen Herbeyführung eines mög-
lichst Uübereinstimmenden Joll-
strafgesetzes für sämmtliche Ver-
einsstaaten unter Beachtung der Ver-
fassungs-Urkunde, und unter dem aus-
drücklichen Vorbehalte, dasselbe zur ver-
fassungsmäsigen Zustimmung vor der
Einführung vorzulegen;

b) wegen der ergänzten gesetzlichen
Bestimmungen über Verletzungen
der Zollordnung und über die
Bestrafung dieser Verletzungen,
wie jene Bestimmungen in der Beylage unter

die dazu gehdrigen besonderen Bestimmungen
ndher angeben;

E. wegen Ablösung der Brücken-
und Pflasterzdlle der Gemeinden un-
ter ausschließlicher Verwendung des Ertrages
des neuen Chausseegeldes, soweit dieser hiezu
ndthig ist, auch unter Benützung der aus den
Jollgefällen der zwenten und dritten Finanzpe-
riode sich ergebenden und noch dieponiblen
Mehreinnahmen, in welcher Hinsicht beyden
Kammern auch vorläufig die Grundsätze, nach
welchen die Abldsung bewirkt werden solle,
schon kund gegeben worden sind; endlich

F. wegen einzelner Tarifmodifi-
cationen Behufs der Ausführung ei-
nes übereinstimmendenaufdieselbe
Gewichtseinheit, den Zentner zu 50
Kilogrammen gegründeten allgemei-
nen Vereinszolltarifé.

Bevl. Ziffer XVI. enthalten, und bis zur der- u
xvi. einstigen Einfuhrung des unter a bezeich- N !7

neten Strafgesetzes genau zu vollziehen achweisungen.

sind; 1.
C. wegen der Binnencontrole, wor= Verwendung der Staatseinnahmen.

über Wir die dießfallsigen Vorschriften in der
Beyl. .- « s· Ueber die Verwendung der Staatseinnah-Beplage unte XVII. ausfertigen lassen, · gXVUsyS""«3"ss" HmsmispmkufükvieJahrenszsggmuss-zund bemerken, daß die Einfuhrung dieser

Controle erst dann stattfinde, wenn sie gleich-
zeitig im Konigreiche Wurtemberg, wie in den
Übrigen Vereinsstaaten vollzogen wird.

D. wegen Einführung eines Weggeldes
in der Art und Weise, wie der von Uns al-
lerhbchst genehmigte, in der Beylage unter Zif-

haben Wirden. Ständen genaue Nachweisung
vorlegen, und hiedurch der Verfassung Tit. VII.
§. 10 Genuge leisten lassen.

Wenn Wir Uns im Jahre 1831 ver-
müssiget gesehen haben, Unsere Rechte wider
die von der Kammer der Abgeordneten über
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einige Ausgaben erhobenen Austände zu verwah-
ren, so hat uns dagegen die nunmehrige Er-
klärung diese Ausgaben und Anstände für immer
beruhen zu lassen, als ein Beweis der Beach-
tung der verfassungsmäßigen Verhälenisse zur
Jufriedenheit gereicht.

Was dieaus Veranlassung der Nachweisun=
gen von den Ständen in Antrag gebrachten Aus-
gaben betrifft, so genehmigen und verordnen
Wir:

A. daß die Summe von 100,000 fl.
aus den Ersparnissen der zweiten Finanzperiode
für das Bad zu Kissiagen mit der erforderli-
chen Umsiche verwendet;

B. daß der in dem Finanzgesetze vom
28. Dezbr. 1831 F. 11. lit. n. zu Gunsten
des Militär-Etats für die Jahre 18341 ausge-
worfene außerordentliche Zuschuß von 200,000 fl.
jährlich, nunmehr in gleicher Größe auch auf
die Jahre 1834, 184 und 1834 für den
laufenden Dienst erstreckkt, und aus den Eru-
brigungen der zweiten und dritten Finanz-Pe-
riode geschbpft werde.

C. So sehr Wir auch die gute Ab-
sicht erkennen, von welcher der Antrag der
Stände in Betreff der vor dem 1. Okfober
1822 pensionirten Offiziere ausgegangen ist,
so tragen Wir doch Bedenken, Unsere Ge-
nehmigung zu ertheilen, wodurch die Pensions-
Amortisations-Cassa mit einer neuen Last be-
schwert wulrde. «

Stand der
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Uebrigens wird Unser Kriegsministerium
der Militarfohlenhofe-Anstalt fortwahrend die
grbßte Sorgfalt zu widmen sich angelegen seyn
lassen.

2.

Staats-Schulden-Til—-
gungs-Anstalt.

Die sammtlichen Rechnungen der Staats-
schuldentilgungs-Anstalt und der DPonsions-
Amorrisations-Cassa für die Jahre 1833, 1832
und 1834 sind nebst den darüber von Unse-
rem obersten Rechnungshofe erlassenen Defini-
tiv-Beschlüssen den Ständen vorgelegt worden
und durch die damit gegebene Nachweisung des
Standes der Cassen, so wie der in dem vorbe-
merkten Feitraume erwachsenen Zus und Ab-
gänge an den Activ-Capitalien und Zinsrück-
ständen, dann durch die erfolgte Anerkennung
der während der genannten Jahre neu ein-
gewiesenen Schulden aus iälteren Rechtstitela,
haben die Anordnungen der Verfafsungs=Ur-
kunde Tit. VII. . 11. und 16. ihre Er-
füllung erhalten.

III.

Antrage und Wunsche der Kammern.

Auf die Uns von den Standen vorge-
legten besondern Antrage und Wunsche, so weit
sie Gegenstande betreffen, welche zu dem ver-
fassungsmaßigen Wirkungskreise der Kammern
gehdren und soweir sie nicht schon bei den Be-
schlüsten über die Gesetzentwürfe oder bel den
Nachweisungen erlediget sind, erwiedern Wir

2
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Brandversicherungs-Anstalt.

Unsere betreffenden
werden die Antrage:

Staatsministerien

a) der Brandversicherungö-Anstalt volistan-
dige Brief= und Geld-Porkofreiheit zu be-
willigen,

b) die Kreiskassen und die Rentämter anzuwei-
sen, daß sie durch Geld= Asfignationen
die Geldsendungen der besagten Astalt
erleichtern und minder kostbar machen —

vorerst einer ndheren Würdigung unter-
zirhen und Unsere besondere Entschlie-
ßung darüber erholen.

Uebrigens werden Wir die betreffenden Be-
hörden anweisen lassen, mit greßter Strenge dar-
auf zu wachen, daß bei Brandversicherungen
beweglichen und unbeweglichen Gutes die Ab-

. schätzung der Gegenstände stets nur nach ih-
rem gegenwärtigen Werrhe und Justande ge-
schehe.

2.

1Fe uer-Polizei.

Es ist Unser ernstlicher Wille, daß die
Werordnungen uber die Feuer-Polizei mit aller
Strengegehandhabt werden. Wir befehlen Un-
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seren obern Polizeistellen, diesem Verwaltungs=
Zweige, bei welchem die Personen und Gi-
ter Unserer Unterthanen so sehr betheiliger
sind, eine geschärfte Aufsicht zu widmen, und
gegen die, zur Vollziehung der erwähnten Ver-
ordnungen verpflichteten Beamten und öffent-
lichen Diener bei wahrgenommener Nachlässig=
keit mit Kraft und Nachdruck einzuschreiten.

3.

Revision der Gewerbs= und

liensteuer.
Fami-

Wir werden die Revision der Gewerbs-
und Familiensteuer vornehmen, und das Er-
gebniß den Ständen vorlegen lassen.

4.

Brücken= und Pflastergelder.

Der Antrag wegen der von den Srtädten
und Märkten zu erhebenden Brucken= und
Pflastergelder hat bereirs durch die Beschlüsse
über die Ermächtigungen im Jollwesen seine Be-
scheidung erhalten.

5.

Die Herstellungdes Bades in Steben.

Wir werden den Vollzug Unserer we-
gen Herstellung des Bades in Steben bereits
erlassenen Verfügungen, und die weiteren zu die-
sem Zwecke erforderlichen Einleitungen anordnen.
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6.

Biersatz.

Der Wunsch der Stände, eine Bestimmung
zu erlassen, durch welche bei der jührlichen
Preis-Bestimmung des Sommer= und Winter-
bieres auf die bestehenden Lokal-Perhlenisse
Rücksicht genommen werde, um die nachthei-
ligen Folgen zu großer Distrikte mit gleicher
Preis-Bestimmung zu beseitigen, wird von Uns
sorgf#ltig erwogen werden.

Den weiteren Anträgen der Stände

7.

Die Wiedervorlegung eines Cul-

tur-Gesetzes

8.

Die Entschadigung der Landräthe

9.

Die Revision des Häuser-Steuer-
Gesetzes

10.

Diecrhebung der I. 1. und 2. Cap.

14. der Augsburger Wechsel-Drd-
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mung zu einem allgemeinen Gesetze
im Wechselrechte

11.

Die Aufhebung der Processe Über

die Waldstreu, soweit solche auf un-
vordesklicher Verjährung beruhen

12.

Die Ausmittlung eines Emeriten--

Fonde6

13.

Die Revision der ClericalAbgaben
betreffend

werden wir die sorgfdltigste Erwagung widmen.

IV.

Besech werden.
Die Uns vorgelegte Beschwerde des quies-

cirenden Forstmeisters Klippstein, wegen Sper-
rung des Rechtéweges, werden Wir nach Be-
stimmung des Tit. X. §. 5. der Verfassungs-
Urkunde durch Unsern Staatsrath näher un-
tersuchen und entscheiden lassen.

Indem Wir Unsern Stünden diesen Ab-
schied ertheilen, und das, was sie mit uner-
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mubeter Anstreugung in einer verhaltnißmaßig
kurzen Zeit geleistet haben, dann den zweckfor-
derlichen Gang und die würdige Halrung der
Verhandlungen im Allgemeinen überblicken, fiu-
den Wir mit der vollsten Zufriedenbeit die am
Schlusse Unserer Threnrede ausgesprochene
Erwartung, daß dieser Landeag sich unter al-
len rUhmlich auszeichnen werde, auf das schbuste
erfüllt. Derselbe hat an dem geheiligten Bande
zwischen Kdnig und Volk unverrückt festhaltend,
die selt so vielen Jahrhunderten bewährte, für
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Unsere Krone und Unser Herz unschatzbare
acht bayerische Denkart und Sitte neuerlich be-
urkundet, und mit Erwiederung gleicher, dem
wahren Wohle aller Unserer Unterthanen ge-
widmeten Gesinnung und dankender Anerken-
nung der Uns und Unserem Kdniglichen
Hause bewiesenen Treue, Ergebenheit und An-
hänglichkeir versichern Wir wiederholt Unsere
Lieben und Getreutn, die Stände des Reiches
Unserer Kbdniglichen Huld und Gnade, wo-
mit Wir denselben stets gewogen vorbleiben.

Gegeben, München, am 1. July 1834.

Ludwig.

Fürst v. Wrede. Frhr. v. Lerchenfeld. v. Weinrich. Frhr. r.
Gise. Fürst v. Oettingen-Wallerstein. Frhr. v. Schrenk.

Nach Königlich Allerhöchstem Besehl:
der

Staatstath und General- Secretar

Egid v. Kobell.
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Ge se 6,
die Festsetzung einer permanenten Civilliste betr.

Ludwig
von Gottes Gnaden König von Bayern

2c. 2c.

We## haben in Betreff der königl. Ci=
villiste nach Vernehmung Unseres Staats=
raths, unter dem Beirathe und der Zu-

stimmung Unserer kieben und Getreuen,
der Stände des Reichs, dann unter Beo-

bachtung der im Til. X. F. 7. der Verf.
Urkunde vorgeschriebenen Formen beschlossen
und verordnen, wie felgt:

Art. I.

Die Civilliste des Königs, so wie
sie durch das Finanz,Gesetz vom 28. De-
zember 1631 festgesetzt wurde, soll für alle

3
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Zukunst als unveränderliche Clvilliste eines
seden Königs von Bayern feslgesetzt blei-
ben. —

Art. II.

Sie ist auf die Summe von

zwei Millionen dreimalhundert fün-
#igtausend fünfhundert und achtzig
Gulden—

bestimme, wird hiemit ausdrücklich auf die
gesammten Staatsdomänen radicirt, und in
monatlichen Raten aus der Cemral-Staats-

Kasse entrichter. —

Art. III

Diese Summe kann zukeiner Zeit ohne
die Zustimmung der Stände erhöher, noch
ohne Bewilligung des Königs gemindert
werden.

Art. IV.

Aus der Civilliste werden die, in dem

Eingangserwähnten Finanzgesetze N. 6. und
7. besiimmten Ausgaben besiritten, sowohl
was die süämmtlichen Bedürfnisse der Hof-
mad Haushaltung des Königs, die Do-
tation der Kabinetskassa, den Bedarf der

regierenden Konigin,
den Unterhalt der minderjährigen Kin-

derdes Monarchen,
den Aufwand für den gauzen Hofsstaar,

28

die Ausgaben bei sämmelichen Hofstáben
und Intendanzen — einschließlich der Haus-

Ritter:Orden,
die seit dem 1. Oktober 1631 angefal-

lenen und ferner anfallenden Pensionen und
Quiescenz-Gehalte der Hofdienerschaft mit
Räcksicht auf die eigene errichtete Hofpen-
sions-Kassa, —

als sämmtliche Hofbanten betrifft—sie
mögen Neubauten oder blosse Reparaturen
an den zum Gebrauche des Hofes bestimmten
Gebäuden seyn. —

Von den aus dem Hofhaushalte ent-

springenden Ausgaben soll zu keiner Zeit
ohne Bewilligung der Stände etwas auf
die Staatskassa überwiesen werden können. —

Art. V.

Das Verzeichniß der sämmtlichen auf
die Civilliste ubergehenden Gebéude ist in
der Beilage’) enthalten. —

Wenn der König vorübergehens ir-
gend ein Hofgebäude zu einem andern Staats-
zwecke überläßt, so steht es ihm frei, auf
die Dauer dieser Benützung auch die Un-
terhaltunge= Kosten deeselben im gleichen
Maaße auf die Staatskassa zu übermeisen.—

Art. VI.

Alle Einrichtungen der Residenzen und

*) Vid. Beylage zum Gesetzblatte Nro. 2.
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Hofgebaude, Hofkapellen und Hofamter mit
allen Mobilien, welche der Aufsicht der

Hofstäbe und Hofintendanzen anvertraur,
und zum Bedarfe oder zum Glanze des Ho-
ses bestimmt sind, se wie alles, was zur
Einrichtung oder zur Zierde der Residenzen
und Lustschlösser dient, werden von dem Kö-

nige aus der Cidilliste erhalten, und alle
erforderlichen neuen Nachschaffungen aus
derselben besorgt. —

Die Inventarien hierüber sollen mit
Zugrundlegung des Inventars, wie solches
bei Unserer Thronbesieigung bestanden,
mit genauer Bemerkung der Eigenschaft der
neuen Inventarsstücke, nach den Bestim-
mungen, welche der König in Folge des
Familien= Statuts vom 5. Ang. 1810 Tit.
VIII. §. 1. getroffen hat, und mit Angabe
der Ab= und Zugänge an Mobiliar= und

fungiblen Gegenständen stets in Evidenz ge-
halten, und den Ständen des Reiches, wenn

sic es verlangen, deren Einsicht gestartet
werden. —

Der Hausschatz, se wie dassenige, was
allenfalls von dem Monarchen noch für
denselben in der Folge bestimmt wird, soll
stets ohne Verminderung seines Werthes
fortbestehen.

Art. VII.

Die Appanagen, Witewen= Gehalte

und der Unterhalr Königlicher Prinzessinnen,
sowohl die gegenwärtig bestehenden, als jene,
welche auf den Grund des Familien-Statuts
vom 5. August 1810 von desn Könige be-
stimmt werden, die von demselben nach dem

besagten Familien-Statutefestzusetzende Sum-
me für den Unterhalt des Kronprinzen.
und der vollsährigen noch nicht ctablirten
Königlichen Prinzen, die Aussteuer, Aus-
stattung und Vermählung der Prinzessinnen
aus der Königlichen Hauprlinie, die herkömm-
lichen Geschenke bei der Entbindung der Ks-
nigin und der Kronprinzessin, die Kosten der
Etablissements der Koniglichen Prinzen,
welche jedoch in keinem Falle den einjähri-
gen Betrag der denselben gebührenden Ap-
panage resp. Unrerhaltsbetrag überschreiten
dürfen, werden wie bisher von der Central-

Saats:Fassa besonders bestritten. —

Der Unterhalt des Kronprinzen kann in
keinem Falle den im Jahre 1810 hiefür be-

stimmt gewesenen Betrag überschreiten.

Art. VIII.

Sellte sich der Fall der Minderjäh-
rigkeit des Königsinder Folge der Zei-
ten ergeben, so wird der gesammte, dem
Reichsverweser nach F. 20. des Titels II.
der Verf. Urkunde gebührende Unterhalt
während der Dauer der Regentschaft aus
der permanenten Ciilliste bestritten. —
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Art. IX. dieselbe Wirksamkeit haben, als wenn alle

GegenwärtigesGesehsollalselnGrund,BestimmungendesselbeninderVerfaß
geseh des Reiches betrachket werden, und fungs-Urkunde enthalten wären.

Gegeben, München, am 1. Juli 1634.

Lud wig.

Fürst v. Wrede. Frehr. v. Lerchenfeld. v. Weinrich. Frhr.
v. Gise. Fürst v.Oettingen-Wallerstein. Frhr.v.Schrenk.

Nach Kbniglich allerhöchstem Befehl:
der Staatsrath und General- Sekretär.

Egid v. Kobell.
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5) Beplage zum Gestsztlatte N#. 2 dom 9. July 1854.

Verzeich niß
der

für den Dienst des Königlichen Hofes bestimmten Gebäude.

A. Hofgebäude 2c.

In und um Müncheu:

Zu München:
Residenz und Rebengebäude.
Herzog Marburg.
Theatiner Hofkirche.
Hofstall= und Reitschulgebäude.
Hofpfistergebäude.
Hofmang= und Leibwaschgebäude.

Hofhühnerhaus. A

Hofftscherey zu Giesing.
Hofeiskeller.
Hofhammerschmiede.
Hofsaggebaude.
Hofbaustadel.
Hofsteinmetzwerkstätte und Schlosserep.
Hofbaumagazinsgebäude
Hofkalkosen.
Hofgypsmähle.
Kirchenvorrichtungen.

Zu Noymphenburg.
Hauptschloß= und Nebengebäude.
Amalienburg.
Badenburg.
Pagodenburg.
Klause.
Hofstallgebdude.
Menagerie und Biberbau.
Innere Kandle und Brücken.

Zu Schleißheim.
Neues Schloßgebäude.
Altes Schloß.

Lustheim.
Zu Fürstenried.

Schloß.
Hosstall.

Zu Berg und Starnberg.

Schloß und Oekonomiegebude zu Berg.



Brucke, Durchlasse und Beschlacht zu
Percha.

Hofstall zu Starnberg.
Schiffhutte daselbst und Schiffmeister-Ge-

bäude.

Hosgartengebdude:
Residenz-, großer Hof= und Palaisgarten.
Pageriegarten.
Hofküchengarten.
Englischer Garten.
Hofgarten zu Nymphenburg.
Hosgarten zu Schleißheim mit Plantage.
Hofgarten zu Fürstenried mit Küchengarten.
Heosgarten zu Berg.
Hofgarten zu Dachau.

Hofjagdgebäude:
Zwirchgewölbe und Zwirchmeisterswohnung.
Jagdzeugstadel.
Heidenjägerhaus am Sendlingerberg.
Jägerhaus zu Nymphenburg im Zirkel.
Hirschgarten.
Jägerhaus zu Neuhausen.
Fasanerie zu Hartmanshofen.
Fasanerie zu Mosach.
Fasanerie zu Schleißheim.
Igerhaus zu Schleißheim.

- * Gern.

- -Germeting.
- = Forstenried.

- im Park daselbst.

Schweinschütt im Park daselbst.
Jägerhaus zu Pframering.

- 2Biôberg.

Kultursheim.
im Grünwalder Park.

Schweinschütt im Grünwalder Park.
Jägerhaus zu Oberwarngau.

1 2

Kan dle:
Von Nymphenburg bis Biederstein.

* Schleißheim bis Dachau.

Schanz= und Werkzeuge:

Hofbrunnenwesen:
a) Hofbrunnenwerke, Maschinen

Wasserleitungen:
Residenzbrunnenwerke.
Herzogmaxbrunnenwerke.
Karlsthorbrunnenwerke.
Hosgartenbrunnenwerke.
I ½v 1 4

Lilienbergbrunnenwerke.
Brunnthal.
Freyfluß (am Abrecher).
Hofbrunnenbanstadel dahier.
Hofbrunnenwerke und Maschinen zu Nym-

bhenburg.
Hofbrunnenbaustadl daselbst.
Hotbrunnenwerk zu Schleißheim.
Hofbrunnenwerk, altes, zu Hessellohe.
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Hofbrunnenwerk, neues, im Park daselbst.
Feuerlöschrequisiten.

b) Hofbrunnenhäuser:
Residenzbrunnenhaus.
Herzogmarbrunnenhaus.
Karlsthorbrunnenhaus.
Hofgartenbrunnenhaus.

Lilienbergbrunnenhaus.
Brunnehalbrunnenhaus.
Freyflußbrunnenhaus.
Neue Brücke über den Deichengraben in

Hessellohe.
Hofbrunnenbaustadel in München.
Brunnengebäude zu Noymphenburg.
Brunnengebäude zu Schleißheim.
Brunnengebude zu Hessellohe (altes und

neues).
Bassin und Brunnen zu Berg und Starn-

bers.s454 30

n. Neserbirte Schlösser in den
Kreisen.

Im JIsarkreise:
Knigl. Jagdschloß Berchtesgaden.
Sogenannter Priesterstein.
Wohnstock daselbst.
Sogenanntes Domestikenstöcklein daselbst.
Sogenanntes Barbier= und Rehbachstöcklein

daselbst.
Stallgebadude und Wagenremise daselbst.
Königl. Jagdschloß St. Bartholoms.

RKN

Jägerhaus St. Bartholom4.
Schiffhücte und Jagdzeugbehalen!

Bartholoms. gdieugehaleniß St.

Mayerhof (Oekonomiegebaude, Schloß-
werk).

Furterstadel in Oberrain.
Anstalten auf der Insel Christlingen und

am KesselzuKönigssee.
Schiffshürre am Eingange nach dem See.

Fischerhütte (Schiffbauhürte) Pferdestallung.
Jagdschloß zu Windbachehal.
Pferdestallung dortselbst.
Furterstallung sammt Heustadel dortselbst.
Futterstall sammt Heubehäleniß zuSchoppach.
Königl. Restdenzschloß zu Landshut.
Hofstallungsgebäude daselbst.
Königl. Restdenzgebäude in Freysing.
Galleriegebdude in Freysing.
Ehemalige Rarh Braun'sche Wohnung.

Königl. Schloßpflegerswohnung.
Leibkurscherswohnung.
Wagenhaus.
Hosschmiede.

Im Unterdonaukreise:

Im Regenkreise:
Fürstengruft zu Suljzbach.
Domprobsteygebaude zu Regensburg.

Canonikalhof |" ut Art. 55 egenss.
Schloßgebaude zu Barbing.
Gartnerswohnung dortselbst.



Im Oberdonaukreise:
Residenzhauprgebände zu Augsburg.
Residenzgehöfte.
Schloßdienerswohnung zu Augsburg.
Gardistenbau dortselbst.
Wagenremisenbau.
Pferdestallung.
Hosgarten.
Wasserleitungen.
Schloßgebaude zu Dillingen.
Brunnenthurm und Wasserleitung.
Wohnung des Brunnenrmeisters.
Blauhäuschen.
Hofpfisterey.
Hennenfutterey.
Hofschreinerey.
Zimmerwartswohnung.
Hosgarten und Zugehör.
Feuerlöschgeräthschaften.
Schloßgebude zu Kempten.
Königl. Residenz zu Neuburg.

Hofgäctnerswohnung -
Groß= Balley "„

Marstall zu Neuburg.
Miethwohnung.
Jagdschloß Grünau.

Im Rezatkreise:
Schloß in Ansbach.
Komödienhaus daselbst.
Hofwaschgebäude daselbst.

Orangeriegebäude daselbst.
Treibhaus daselbst.
vLanghaus daselbst.
Kleines Treibhaus.
Graue Hütte.
Hosgärtnerswohnung.
Hofgarten daselbst.
Hofgarteninspektorswohnung daselbst.
Schloßwasserleitung.
Schloßgebäude zu Triesdorf.
Falkenhaus.
Eisgrube.
Blitzableiter.

Im Obermaynkreise.
Das neue Schloß zu Bayreuth.
Küchengebäude daselbst.
Wagen= und Hohzremisenbau.
Stallgebäude.
Hosgartengebäude.
Säulentempel im Hefgarten.
Waschhaus.
Schloßgartengebäude auf der Eremitage.
Sonnentempel mit dem Flügelgebäude.
Stall= und Rebengebäude.
Gußhaus.
Die beyden Pavillons.
Das sapanische Haus.
Die beyden Wasserthürme.
Gärtnerswohnung im Waldhäuschen.
Sogenanntes Spanhaduschen.
Waschhaus und Porrierswehnung.
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Schupfengebäude.
Wasserleitung und Kunstwasser.

Lustschloß mit Zubehör zu Seehof:
Schloßgebáude.
Schloßverwalterswohnung.
Waschhaus.
Glashaus und Orangeriegebäude.
Frankenstein. Gartenhaus.
Stallgebäude.
Wasserleitung.
Die zwei Gartensaletten.
Eiskeller.
Residenzgebaude zu Bamberg.
Alte Hofstallung daselbst.
Sechs Gebzude.

Im Untermaynkreife:
Residenzschloß Würzburg.
Hofsgarten daselbst.
Gesandtenbau.
Wohnung des Hofgärtners und Büteners.
Hofstallungsgebände, Hofreitschule.
Chaisen= und Remisengebäude.
Schloßgebäulichkeiten zu Veitshöheim.
Hofgarten daselbst.

Lustschloß. Sanspareil.

Schloß Werneck.
Hosgarten mit Fasaneric.
Fürsienbau zu Brückenau.
Alter Stallbau daselbst.
Gebäude, der Schwann genannt.
Remise im Hof des alten Stallbaues.
Der Löowenbau.

Residenzschleß Aschaffenburg.
Umgebung des Schlosses, inclus. Wasser-

leitung in Aschaffenburg.
Wagenremise.
Umgebung des Marstalls.
Umgebung der Waschküche und Remise im
Bauhof. ·

Umgebung der Halle auf dem Schloßplatze.
Stiegenbau nachst dem Dallbergischen Hofe.
Geschlossene Halle für die Kohlennieder-

lage.
Gebäude und Gärten zu Schönthal.
Gebäude zu Schönbusch.
Fischhaus am Mayn.

Im Rheindreise:
Schloß zu Zweybrücken (königl. Absteige-

quarticr.)





Gesetzblatt
fur das

Königreich Bayern.

—.=

München, den 0. July 1834.

Jubpalt.
Gesetz, die fernere Behandlung neuer oder revidirter Gesesbücher betressend. (II. Beolage zum Abschiede für die Stände-

versammlung.)

Gesetz,
die fernere Behandlung neuer oder revi

Gesehbücher betreffend.

Ludwig,
von Goktes Gnaden König von Bayern

2c. 2c.

Wir haben in der Absicht, die Wohlthat
einer auf allgemein gleichen gesetzlichen Be-
stimmungen ruhenden Rechtopflege auf Un-
sere gekreuen Unterthanen im thunlich ab-

gekürzesten Zeitraume zu übertragen, nach
Vernehmung Unseres Staatsraths und Zu-
stimmung Unserer Lieben und Getreuen der
Ständedes Reiches unter Beobachtung der
Vorschriften im §. 7. Tit. 10. der Verfas-
sungs-Urkunde nachträglich zu dem Gesetz
vom 90. Aug. 1831 die Behandlung neuer
oder revidirter Gesetzbücher betreffend, be-
schlossen und verordnen:

Art. I.

Die nach Art. 1. und 3. des Gesetzes
vom 9. Aug. 1831 gebildeten und gehörig

4
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zu ergänzenden Ausschüsse beyder Kammern
für Gegenstände der Gesetzgebung find für
den Fall der königlichen Einberufung ge-
halten, in der Zwischenzeit des gegenwär-
tigen und des nächsten Landtages auch über
solche Entwürfe von Gesetzbüchern zu be-
rathen, welche von der Staatsregierung un-
mittelbar, und ohne vorerst den Ständen
vorgelegt zu seyn, an sie gelangen.

Art. II.

Die auf solche Weise an dieAuoschüsse
gebrachten Entwürfe werden nach Art. I.

36

des erwahnten Gesetzes gleichzeitig auch der
Oeffentlichkeit ubergeben werden.

Art. III.

Das Gesetz vom 9. Aug. 1831 bleibt
in allen übrigen Bestimmungen in Wirk-
samkeit.

Art. IV.

DievorstehendenVorschriften sollen, wie
das Gesetz vom 0. Aug. 1331 selbst auf
die im Tit. VI. H. 13. der Verfassungs=
Urkunde festgestellte Dauer der gegenwär=
tigen Ständeversammlung gelten. —

Gegeben München am 1. July 1834.

Ludwig.

Fürstv.Wrede,Frhr. v. Lerchenfeld, v. Weinrich, Frhr. v. Gise,
Fürst v. Oettingen-Wallerstein, Frhr. v. Schrenk.

Nach Königlich allerhöchstem Befehl:

der

Staatsrath und General-Sekretär

Egid v. Kobell.
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für

Gesetzblakt uss

das

Konigreich Bahern.

Ne 4.

Munchen, den 9. July 1834.

Jnh a Il(k.1

Gesetß, dle Vlndlkatlon der Gerlchtsbarkelten betr. (III. Bellage zum Abschlede für die Ständeversammisns.)

Gese 6,
dir Aindikation der Gerichtsbarkeiten betr.

Ludwirtg
von Gottes Gnaden König von Bayern

2c. .

Wi haben nach Vernehmung Unsers
Staatsraths und mit Beirath und Zustim-
mung Unserer bieben und Getreuen —

der Stände des Reiches, unter genauer

Anwendung des Tit. X. #9. 7 der Verfas-
sungs= Urkunde beschlossen und verordnen,
was folge:

Art. I.

In allen jenen Fällen, in welchen die

Berechtigung zur Ausübung der gutsherr-
lichen Gerichtsbarkeit nach dem 20. Mal

1818 in Gemaßheit der VI. Beylage zur
Verfassungs-Urkunde von der Staatsregler-
ung bereits gerrüft, und durch ein von

Une, oder Unseres Herrn Vaters, des
höchstseligen Königs Majestät unterzeich-
netes, und non dem Staatsminister des

Innern contrasignirtes Genehmigungs-Ae-
seript ausdrucklich anerkannt worden 1#,
soll eine Vindikation derselben nur bezös-

5
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lich der Grundholden des Staates, dann
der uber vier Stunden von dem Gerichts-

sitze entfernten Gerlichts-Angehorigen statt
haben konnen, und jeder aus einem an-

dern Rechtsgrunde anhangige Prozeß kraft
des Gesetzes niedergeschlagen seyn.

Art. II.

Der im F. 11 des Gesetzes über die
Rechrsverhältnisse der auf die Gerichesbar=
keit freiwillig verzichtenden Standes= und
Guteherren festgestellte Vorbehalt der Stand=
schaftsrechte ist auch auf alle jene adelichen
Gurscomplere ausgedehnt, worauf im Jahre
1 806 eine gutöherrliche Gerichtsbarkeit aus-

grübt wurde, und deren Besitzer die An-
erkennung der Berechtigung zur
Gerichtsbarkeit nach dem 20. Mai
196193 durch ein königliches von

dem Staatsminister des Innern

contrasignirtes Genehmigungs=
Resecript erhalten, vor dem Erscheinen

Gegeben München am 1. July 1837.

Ludwig.
Grede. Frhr.v.Lerchenfeld. v. Weinrich.
Fürst v. Oettingen-Wallerstein. Frhr. v. Schrenk.

Fürst v. Wrede.
Gise.

40

des eben erwähnten Gesetzes aber auf die
Gesammegerichtsbarkeit und Dolizeirechte
ohne ausdrücklichen oder stillschweigenden
Vorbehalt der Theilnahme an den mit

dem Verzichte etwa spéter zu verbindenden
Rechten ud Vorzügen versichtet haben.

Art. III.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem
Tage der Bekanntmachung durch das Ge-
setzblatt in Wirksamkeit.

Dasselbe soll als ein Grundgesetz des
Reiches angesehen werden und die nämliche
Kraft erlangen, als stünde es wörtlich in
der Verfassungs= Urkunde; — solches kann
nur in der durch den §. 7 Tit. X der Ver-

fassungs-Urkunde vorgeschriebenen Art wie-
der verändert werden.

Art. IV.

Unsere Staateminister der Justiz, des
Innern und der Finanzen sind mit dem Voll-
zuge des gegenwärtigen Gesehes beauftragt.

#

Frhr. v.

Nach Königlich Allerhöchstem Befehl:
der

Staatsrath und General-Sekretär
Egid v. Kobell.



Gesetzblatt
fur das

Königreich Bayern.

M. 5.
——

München, den 0. July 1834.

Inbal#.
Geses, die bürgerlichen und polltischen Rechte der griechischen Glaubensgenofsen betreffend. (IV. Bevlage zum Abschiede

fur die Ständeversammlung.)

Gesetz,

die burgerlichen und politischen Rechte der grie-
chischen Glaubensgenossen betreffend.

Ludwig,
von Gottes Gnaden König von Bayern

2c. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Unsers
Staatsraths, und mit Beyrath und Zu-
stimmung Unserer Lieben und Getreuen der

Stande des Reiches, unter genauer Beob-
achtung der im F. 7. Tit. X. der Verfas-
sungs-Urkunde vorgeschriebenen Formen be-
schlossen und verordnen, was folgt:

Art. 1.

Die Bekenner der unirken sowohl, als
der nicht unirten griechischen Kirche genie-
ßen mit den Bekennern der in dem König-
reiche bereits verfassungsmäßig bestehenden
drey christlichen Kirchen-Gesellschaften gleiche
bürgerliche und politische Rechte.

6



43 4

Art. II. in der Verfassungs-Urkunde, und kann nur

Gegenwärtiges Gesetz soll als ein Grund= in der durch §F. 7. des Tit. X. der Verfas-
gesetz des Reiches angesehen werden; es hat sungs-Urkunde vorgeschriebenen Art wieder
von dem Tage der Bekanntmachung anfan= abgeändert werden.
gend dieselbe Kraft, als stünde es wörtlich

Gegeben, München am 1. July 1834.

Ludwig.

Fürstv.Wrede,Frhr.v.Lerchenfeld,v.Weinrich,Frhr. v. Gise,
Fürst v. Oettingen-Wallerstein, Frhr. v. Schrenk.

Nach Königlich allerhöchstem Befehl:
der

Staatsrath und General-Sekretir:

Egid v. Kobell.



Gesetzblatt
für das

Königreich Bayern.

M. 6.

München, den 9. July 1834.

Inhalt2
Geseyd, die Vervollständigung der strafgeseollchen Bestimmungen in Beziehung auf Urnfistunsen im

Nr betr. (V. Beplage zum Abschlede für die Ständeversammlung.)

Gesetz, stimmung Unserer Lieben und Getreuen,
die Vervollständigung der strafgesetzlichen Be= der Stände des Reiches, in Beziehung
stimmungen in Beziehung auf Brandstiftungen auf die Brandstiftungen im Nheinkreise,

im Rheinkreise betreffend. beschlossen und verordnen hiemit, wie folgt:

Ludwig Art. I.
von Gottes Gnaden König von Bayern

„2c. 2. Wer sein Eigenthum, ohne Gefahr
für Menschen oder fremdes Eigenehum,

Wi haben nach Vernehmung Unse- in der Absicht eines Betruges an Brand-
res Staatsraihs, mit Beirath und Zu-- kassen, oder sonst in betrugerischerAbsicht,

7
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oder um andern zu schaden, welche auf die
Sache Rechte auszunben haben, anzündet,
soll mit einer Gefängnißstrafe ven einem
bis zu fünf Jahren, und mit einer Geld-
buße von 25 bis zu 1500 fl. bestraft., —

er kann überdieß auf fünf bis zehn Jahre
vom Tage der ausgestandenen Strafe an,
der im Art. 42 des Strafgesehbuches an-

gegebenen Rechte verlustig erklärt werden.
Ist mit der Brandlegung Gefahr

für Menschen oder fremdes Eigenthum ver-
bunden, so tritt der Art. 4534 des Straf=

gesetzbuches in Anwendung.
Art. II.

Wer durch grebe Nachlässigkeit (Art.
4°58 des Strasgesetzbuches) an seinem in

einer Brandkasse versichertem Eigenthume
einen Brand verursacht, ist zu einer Geld-
strafe von fünf und zwanzig bis zu fünf-
hundert Gulden zu verurtheilen.

Anstatt oder zugleich mit der Geld-
strase kann Gefängnißstrafe, jedoch nicht
über sechs Monate verhängt werden.
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Die im ersten Absatze festgesetzte Stra-
fe soll, und die im zweyten Absatze be-
stimmte Strafe kann auch gegen Brandstif-
tung aus Nachlässigkeit an sremdem Eigen-
thume, anstatt der im Art. 459 des Strafge"
setzbuches bestimmten Strase, — in Anwen-

dung gebracht werden.
Die Geldstrafen fließen in die Brand-

assekuranzkasse des Rheinkreises, so lange
dieselbe abgesondert besteht, und für den
Fall der Vereinigung in die allgemeine
Brandassekuranzkasse.

Art. IIl.

Die Verfügungen des Art. 465 des
Strafgesetzbuches können in den durch
Art. I. und II. vorgesehenen Fällen zur
Anwendung kemmen.

Art. IV.

Gegenwirtiges Gesetz soll im Geset-
blatte und im Amtsblarte des Rheinkrei-

ses bekannt gemacht, und auf alle künf-
tige Fälle angewender werden.

Gegeben München am 1. Julvy 16834.

Ludwig.
Fürst v. Wredc. Frhr. v. Lerchenfeld. v. Weinrich. Erhr. v.

Gise. Fürst v. Oettingen-Wallerstein. EFrhr. v. Schrenk.

Nach Königlich Allerhöchstem Besehl-:
der

Staatöralh und General-Sekretär:
Egid v. Kobell.



Gesetzblatt
fur das

König reich Bayern.

7. 7.
 ———

Munchen, den 10. July 1834.

Inbalt.
Gesetz, die Steuer= Nachlässe betreffend. (VI. Beylage zum Abschlede für die S####e####inug.)

Geses,
die Steuer-Nachlässe betreffend.

Ludwig,
von Gottes Gnaden König von Bayern

#c. 2c.

Wi- haben die in den Kreisen diesseits
des Nheins bisher bestandenen Vorschriften
über die Behandlung der Steuer-Nach-
lässe einer Revision unterwerfen lassen und

nach Vernehmung Unseres Staatsrathe,
mit Beyrath und Zustimmung Unserer
Lieben und Getreuen, der Stände des
Reichs, haben Wir beschlossen und ver-
ordnen:

8. 1.

Jede unabwendbare, vorübergehende und
beträchtliche Minderung des einer Steuer-
Anlage zu Grund liegenden Ertrags, Ein-
kommens oder Werthes begründet unter
nachfolgenden Erfordernissen einen Erlaß
an der entsprechenden ordentlichen Jahres-
Sceuerschuldigkeit.

6
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Diesen Erlaß hat derjenige zu genies-
sen, welchem gesetzlich oder vertragomäßig
die Bezahlung der Steuer obliegt.

. 2.

Die Minderung wird als unabwend-
bar angenommen, wenn es nach der allge-
meinen Erfahrung nicht in der Macht der
Steuerpflichtigen liegt, dieselbe zu entfernen;
als vorübergehend, wenn der steuer-
bare Gegenstand nicht zerstärt, oder das
daraus fließende Einkommen nur zeitlich
(nicht für immer) vermindert wird; als
beträchtlich, wenn dadurch

a) der gewohnliche Jahres-Ertrag des
gesammten steuerbaren Grundbesitzes
in einer und derselben Gemeinde zum
vierten Theile vernichtet worden oder
um so viel unter dem gewöhnlichen

Jahres= Ertrag zurückgeblieben ist;
oder

b) der Verlust an der zwar eingebrach-
ten, aber in der Scheune oder sonst
aufbewahrten Aerndte den vierten Theil
des Jahres-Ertrags erreicht; oder

c der Werth des verlorenen Viehes ein
Viertel des gesammten Oekonomie:
VBiehstandes beträgt; oder

dn die zur Bestellung des steuerbaren
Gutes erforderliche Baumannsfahrniß
in der Weise zu Grund geht, daß

e

f.—
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die Beschadigung den vierten Theil
des Guts-Ertrages erreicht; oder

die Beschädigung an Wohn= und
Oekonomie = Gebäuden den vierten

Theil des Werthes derselben beträgt
und hiedurch oder sonst, ohne Ver-
schulden des Hausbesitzers, der kata-
stermäßige Miethertrag um ein Vier--
theil gemindert wird; oder

Gewerbe wegen zerstörter Gewerbs=
Vorrichtungen oder anderer unab-
wondbarer Ursachen, ein volles Vier-
teljahr oder während eines solchen
Zeitraumes, der nach der Natur und
dem Betriebe des Gewerbes, einem

Vierteljahre gleichgeachtet wird, stille
stehen, oder in ihrem Betriebe wäh-
rend eines Jahres so zurückbleiben
müssen, daß solches einem vierteljäh-
rigen Stillstande gleich kömmt; oder
der vierte Theil der verkäuflichen
Waaren oder Betriebs-Vorräthe ver-

nichtet wird; oder

Grund= und Zehentrenten-Besitzern
entweder durch Nachlaß an ständigen
Grundgefällen wegen Beschädigung
ihrer Grund= und Zehentholden, oder
durch den in Folge der Elementar=
Ereignisse zurückgebliebenen gewöhn-
lichen Zehent-Ertrag, oder durch
Zerstörung der eingebrachten Gült-
und Zehent-Früchte der vierte Theil
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des gewöhnlichen Gesammt=Ertrages
aus den Dominikal-Gesällen in ei:

nem Rentamts-Bezirk entgeht.

*—*up

Der einer solchen Beschädigung gesetz-
lich solgende Nachlaß an der Steuer be-
trägt die nämliche Quote der Jahressteuer,
als der Theil, um welchen der besteuerte

jährliche Ertrag beschädigt ist.

G. 4.

Jedes Gesuch um Steuer-Nachlaß muß
von dem Beschädigten mundlich oder schrift-
lich bey dem Amte, welches die Steuer
erhebt, zu einer Zeit angebracht werden,
wo der erlittene Schaden vollständig erho-
ben werden kann, den Säumigen trifft der
Verlust des Anspruches auf Nachlaß. Der-
jsenige, welcher eine Beschädigung binnen
drey Tagen anzeigt, hat sich vor diesem
Präjudiz jedenfalls gewahrt. Die mündliche
oder schriftliche Anzeige beweist der Be-
schädigte durch ein Certifikat, welches ihm
vom Steueramt unentgeltlich ausgestellt wird.

g. §.

Steuer -Nachlässe finden nur an den
direkten Steuern (Tit. VII. F. 3. der Ver-
fassungs-Urkunde) stott.
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g. 6.

Wenn die Große der erlittenen Bescha-
digung nicht auf eine amtliche (legale)
Weise bereits erhoben ist, so wird sie durch
zwey aus unbetheiligten, wirklich ansäßigen
Sachverständigen gewählte Schätzer ausge-
mittelt. Den einen dieser zwey Schäter
bestimmt der Nachlaßsuchende und den an-
dern bestellt die Schadenserhebung leitende
Behörde.

Bey einer den ganzen Rent= oder
Steueramts-Bezirk trefsenden Elementar=
Beschädigung sind in derselben Weise die
zwey Schätzer aus den nächstgelegenen Ge-
meinden der angränzenden Rent= oder Steuer=
Aemter zu wählen.

Für den Fall, daß die zwey Schätz=
männer über die Schadens-Größe sich
nicht vereinigen können, wird ein Compro-=
miß= Schätzer beygezogen, der von der Ge-
richtsbehörde des Bezirks immer schon im
Voraus für ein Jahr unter Beygebung
eines Suppleanten aus der Zahl der ver-

pflichteten Amtsschätzer ernannt ist.

Die drey Taratoren müssen von der
nämlichen Gerichts-Behörde auf das Nach-
laß-Gesetz beeidiget werden.

F. 7.

Die Schadensgröße wird nach §. 2.
87
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von oder z anfangend, bestimmt, und
so von Achtel zu Achtel aufsteigend, durch
die Schatzmanner festgesetzt.

Bey Elementar-Beschadigungen wird
der Verlust des vierten Theils des gewohn-
lichen Jahres-Ertrags als der mindeste
zum Steuer-Nachlaß geeignete Schadens-
Betrag (minimum) und der ganze Jahres-
Ertrag als der größte Schadens-Betrag
(maximum) in der Negel angenommen,
und wenn sich im nächsten Jahre noch be-
trächtliche Folgen der Beschädigung äußern
sollten, so ist dieses nach den gesetzlichen
Bestimmungen besonders zu erheben.

Treffen einen Steuerpflichtigen in einem
und demselben Jahre so viele Unglückefälle,
daß die verschiedenen Schadens-Größen zu-
sammen acht Achtel übersteigen, so wird der
Steuer-Nachlaß verhältnißmäßig auf das
nächste Jahr ausgedehnt.

 i-titieÜ

Fur die rechtzeitige Erhebung der Scha-
dens-Größe ist durch eine Vollzugs= In-
struktion gesorgt. Versehen und Saumsal
der Behörden präjudiziren dem Beschädig=
ten nicht. Dagegen haften die Beamten
für jeden dem Staats= Aerar daraus zu-
gehenden Nachtheil; bis zur Entscheidung
des Nachlaß-Gesuches bleibt die Jahres=
Steuer des Beschädigten gestüundet.
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 -
Die Schadens-Besichtigungs= und Auf-

nahms-Protokolle sind von den Schätzmän=
nern zu unterzeichnen, und die vollständige
Besichtigung und gesetzlich vorgenommene
Schadens-Abschätzung in einer jeden Flur-
markung von den anwesenden Betheiligten
am Schlusse des Protokolls zu bestätigen.

6. 10.

Gegen die in gesetzlicher Weise erhobe-
nen Aussagen der Schätzmanner über die
Schadensgröße findet keine Berufung statt.

g. 11.

Die Dominical-Renten-Besitzer, welche
wegen erlittener Minderung an ihren grund-
und zehentherrlichen Renten nach den Be-
stimmungen des F. 2. Steuer-Nachlaß be-
gehren, haben dem einschlägigen Rent= oder
Steueramte, bey Verlust des Anspruchs
auf Nachlaß, vor dem Schlusse des Ver-
waltungejahres die erforderlichen Nachweise
zu übergeben.

. 12.

Die Nachlaß-Verhandlungen sind durch-
aus tax= und stempelfrey.

g. 13.

Die Rent= oder Steuer-Beamten, so
wie die Polizey-Beamten, in so fern die-
selben keine Aversal= Entschädigung für Ge-
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schäfts-Reisen beziehen, dann die Schätz-
männer erhalten ihre regulativmäßigen Tax-
Gelder und Gebühren aus der Staatskassa,
wenn die angemeldete Entschädigung in der
Art begründet gefunden wird, daß dieselbe
wenigstens ein Achtel nach F. 2. beträgt;
in dem Falle aber, daß der Befund der
Schadensgröße unter einem Achtel ausfällt,
hat der oder die Anzeigenden die Kosten
der Schätzmänner aus Eigenem zu tragen.

. 11.

Die Instruction, durch welche das Ge-
setz in Vollzug kömmt, wird durch das Re-
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werden die bewilligten Steuer-Nachlässe
eines jeden Jahres und in jedem Kreise ge-
meindeweis durch das Kreisblatt zur öf-
fentlichen Kenntniß gebracht.

Individuelle Verzeichnisse der Nachlässe
zur öffentlichen Einsicht bey dem Magistrat
oder Gemeinde= Vorstande werden diesem
vom Steuer= oder Rentamte zugestellt.

K. 15.

Das Staatsministerium der Finanzen
wird mit dem Vollzuge dieses in den Krei-
sen diesseits des Rheins geltenden Gesetzes
beaustragt, welches durch das Gesetzblatt

hierungsblatt bekannt gemacht. Eben so des Neiches verkündet werden soll.

Gegeben, München am 1. July 18334.

Ludwig.

Fürst v. Wrede, Frhr. v. Lerchenfeld, v. Weinrich, Frhr. v. Gise,

Fürst v. Oettingen-Wallerstein, Frhr. v. Schrenk.

Nach Königlich allerhöchstem Befehl:
der

Staatsrath und General-Sekretär:

Egid v. Kobell.





r 62

Gesetzblatt
für das

Koönigreich Bayern.

W. 8.

München, den 10. July 1834.

Inh a l t.
Gese §, über dle Kosten zur Wlederherstellung der Festung Ingolstadie. (VII. Berlage zum

Abschlede für die Ständeversammlung.)

Ge se 6 der Wiederherstellung der Festung Ingol-
über die Kosten zur Wiederherstellung der Fe: stadt nach Vernehmung Unseres Sctaats-

stung Ingolstadt. Raths, mit Beirath und Zustimmung Un-
serer Lieben und Getreuen der Seände

udwig, des Reiches beschlossen und verordnen:

von Gottes Gnaden König von Bavern
2c. 2c. Art. I.

- DieSaum-even1,280,0oosii,mlt

Wir habenwegenDeckungdetKosteachewährenddekJahkeKuzunde
9
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auf den Bau der Festung in Ingolstadt in
Folge des Landtags-Abschiedes vom 29.
Dezember 1831. Abschnitt 1. lit. T. aus

der Defensions: Kasse vorgeschossen worden
ist, wird auf die Einnahms-Ueberschüsse
jener beiden Jahre übernommen, und aus

denselben der erwähnten Kasse, sammt den
davon verfallenen 5 prCt. Zinsen baar

vergütet.

Art. II.

Für den weiter erforderlichen Auf-
wand mit Einschluß der Kosten für die

vollständige Bewaffnung des Platzes und
füc die Herstellung der Militärgebaude,
wird Unserem Kriegeministerium auf den
unüberschreitbaren Betrag von 18,310,000
fl. ein Kredit eröffnet, welcher in Fri-
sten nach dem Betrage der jähr-
lich zu vollführendenBau=Ueber-
schläge reali sirt werde.

Art. III.

Zur Deckung dieses Aufwands wird bei
Unserer Scaatsschuldemilgungs-Commis-
sion, abgesondert von der Hauptschuldentil=
gungs-Cassa, eine eigene Festungsbau-Do-
tations-Cassa errichtet, und derselben eine

besonders hiefür ausgeschiedene jährliche Do-
tatian zugewiesen, bestehend:
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1) Vom erstenOktober 1833 bis zu
Ende derdritten Finanzperiode

a) in demjenigen Betrage der Stem-

belgefälle, welcher zur Ergänzung des in
dem Staats-Schuld gsgesetze vom 28.
Dezember 1831 F. 3. lil b. auf 378,000 fl.

festgestellten Tilgungs-Fonds der Sctaats=
Schuldentilgungs-Anstalt nicht erforderlich
ist;

b) in dem Ueberschuße der Lotto-Er-
trägnisse über den im Finanz-Gesetze
von 183# veranschlagten Betrag von
1, 100, 155 fl.

c) in so ferne hiernach die Dotation
in einem Jahre den Betrag von 800,oo fl.
nicht erreichen würde, soll der Ersatz bis
zu dieser Summe von der Central-Staats=

Kassa aus den Mehreinnahmen ergänze
werden.

2) Vom Anfange dervier ten Fi-
nanz-Pertode an, und auf so“
lan geals die jährliche Dota-
tion erforderlich seyn wird

a) in der Hälste der oben sub Nro.
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1. lit. a und b bezeichneten Dotations-=

Zuschüsse;

b) in dem Mehreinkommen an Taren
über den im Finanzgesetze vom 28. Dezember

18651veranschlagten Betrag von!,8S, 170fl.,
welcher durch den 6. 5. desselben im Laufe
der dritten Finanz"Periode der Penssons=
Amortisakions-Kasse zugewiesen ist;

JPC)in so ferne hienach die Dotation in
einem Jahre den Betrag von 800,oo fl.
nicht erreichen würde, soll der Ersatz bis
zu dieser Summe von der Central-Staats-

Kassa aus den Mehreinnahmen ergänzt
werden.

Die hier sub lit. a. b. und c. ge-

troffenen Bestimmungen sollen jedoch den
künftigen Stände-Versammlungen die Ber
fugniß nicht beschränken, im sinanzgesetzli-
chen Wege andere Deckungsmittel im ent-
sprechenden Betrage anszumitteln.

Art. IV.

In so weit diese Doration in den er-

stten Jahren nicht bureichr, wird die k.
Staatsschuld ission ermüäch-
tiget unter verfassungsmägiger Mirwirkung
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der standischen Commissarien den jahrlichen
Mehrbetrag mittelst neuer Anlehen zu decken,
welche im Allgemeinen auf den Staats=
schuldentilgungsfond, insbesondere aber auf
die obenbemerkte Dotation zu versichern
sind.

Um jedoch dergleichen verzinsliche neue
Anleihen möglichst zu mindern, darf das-
senige Geld, welches bey den Finanz-Kas-
sen, und namentlich bey der Central=
Staatskassa auf längere Zeit unbenützt vor-
liegt, der Festungsbau-Dorationskasse un-

verzinslich gegen Rückerstattung im Falle
des Bedarfs überlassen werden, weßhalb
der 9. 12. des Sraatsschuldentilgungsge-
setzes vom 2 3. Dezember 1931 auf so lan-

ge, ale solche Vorschüsse erforderlich sind,
für aufgebeben erklärt wird.

Art. V.

Die Verzinsung und Rückzahlung der
Anleihen, so wie die NRückerstattung der

unverzinslichen Serichbte geschieht von
der Festungsb tions-Kasse, und die
oben unter - III. Nro. 2. bezeich-
nete Dotation flieht daher so lange zu
dieser Kassa fort, bis sämmtliche Anleihen
der Staatsschuldentilgungs-Anstalt samm
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den Zinsen und die unverzinslichen Vor- Unser Staateminisserium der Finan-
schülse bei der Central-Staats-Kasse vollstän= zen ist mit der Vollziehung dieses Gesetzes
dig getilge seyn werden. beauftragt.

Gegeben, München am 1. July 1834.

Ludwig.

Fürst von Wrede. Frhr. v. Lerchenfeld. v. Weinrich. Frhr. v.

Gise. Fürst v.Oettingen-Wallerstein. Frhr. v. Schrenk.

Nach Königlich Allerhöchstem Befehl:

der

Staatsrath und General-Sekretär:

Egid v. Kobell.
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Gesetzblatt
für das

Koöni greich Bayern.

W. 9.

München, den 10. Zuly 1834.

Intalt.
Gesetz: Dle Abünderung des §. 114 des Grondsteuer-Gesetzes betreffend. (VIII. Beylage zum Abschlede

für dle Stände-Versammlung)

Ge se 6 Staats-Raths und mit Beirath und Zu-
die Abänderung des §. 114. des Grundsteuer: stimmung Unserer Lieben und Getreuen

Gesetes betreffend. der Stände des Reiches in Beziehung auf
2 die Abänderung des F. 114. des Grund-

Ludwig steuer-Gesetzes beschlossen und verordnen hie-
von Gottes Gnaden König von Bayern mit wie folgt:

2c. 2c. K. 1.

W Die Bestimmung des F. 114. des
Oir haben nach Vernehmung Unseres Grundsteuergesetzes vom 15. August 18628:

10
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daß die definitive Steuer, so wie in
einem Polizey- oder Liquidations
Bezirke das Grundsteuerkataster
geschlossen ist, sogleich in Percep-

tion gesetzt werden soll,

unterliegt solgenden Modifcationen.

". 2.

Die Einführung der definitiven Steuer
in den neu katastrirten Bezirken, soll erst
dann erfolgen, wenn das Grundsteuerkata-
ster in einem ganzen Kreise vollendet ist.

Diesem schließt sich der nächstvollen-
dete Kreis an. Sindzwei Kreise nach den
Normen des Gesetzes vom 15. August 1826
vollendet, so werden periodisch von 5 zu 3

Jahren alle übrigen Bezirke, in denen das
definitive Kataster angefertigt ist, der de-
finitiven Grund-, Dominical= und Káu-
serbesteuerung wit der F. v. bezeichneten
Ausnahme unterzegen.

g. 5.

Ergiebt sich hiebei eine bedeutende Er-
höhung oder Verminderung in dem Rusti-

kalsteuer-Simplum eines Kreises, oder in
der Summe der Nustikalsteuer-Simplen
mehrerer nach dem Geseße von 15. Auguzt
1828 vollendeter Kreise und Bezirke, wel-
che für diese Berechnung immer ein Ganzes
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zu bilden haben, in der Art, daß jene
Differenz wenigstens fünf Prozent des pro-
visorischen Rusticalsteuersimplums beträgr,
so ist die Staatsregierung ermächtigt, in
dem seit dem Jahre 1328 neu catastrirten

Gesammt-Bezirke sene Zahl von Rustical-
steuersimplen erheben, und zwischen den
Staats= und Kreisfonds nach dem beste-
henden Verhäleniße theilen zu lassen, welche
demnach dem provisorischen Rusticalsteuer-
suße aufkommenden Jahresbetrage dieser
Steuergattung nach der Bestimmung des
Finanz-Gesetzes entspricht.

Doch sollen keine kleineren Brüche
von Simplen als à oder uu# angenemmen
und hienach soll die dem bemerkten Jahres=
betrag zunächst kommende Anzahl festgesetzt
werden.

*!“G

Dem Rezarkreise kommt bis zur Ein-
führung der desinitiven Steuer auf Ab-
rechnung ein jährlicher Rachlaß von
100,000 fl. an der Rusticalsteuer zu Gute.

So lange die definitive Steuer nach
dem Gesetze vom 15. August 1829 al-

lein im Rezarkreise bestehen wird; soll, in
so fsern das Simplum der desinitiven Ru-
stikalsteuer den Betrag des provisorischen
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nach Minderung des letztern um 25,000 fl.
noch übersteigt, zum Zwecke der im vorste-
henden F. 3. bemerkten Berechnung der
Zahl der zu erhebenden Rustikalsteuer Sim-
plen, die provisorische jährliche Rustikal=
steuerschuldigkeit um 100,Ooo fl. aufAbrech-
nung gekürzt werden.

g. 5.

Die Ausantwortung der Steuerkata-
ster sammt Duplicaten, Plänen und Aus-
zügen geschieht sogleich nach deren vollende-
ter Herstellung in den einzelnen Polizenbe=
zirken, durch die Steuerkataster-Kommission
an die oberste Kreisverwaltungsstelle.

Letztere hat sofort für die Umschreibung
der Besitzverdunderungen in den Umschreib-
Katastern der definitiven Steuern neben der
Fortführung der provisorischen Steuer-Schul-
digkeits-Betrdge bis zum Eintritt der Per-
ception der neuen Stener Sorge zu tragen.

Die #. 600. vo. des Grundsteuer-Ge-
sebes so wie dessen Bestimmungen über Um-
schreibung (71 — 82) kommen daher so-

gleich nach erfolgtem Abschluße und Ertra-
dition der Kataster des einzelnen Amtsbe-
zirkes zum Vollzug.
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5. 6.

Nach Aushändigung der Katasteraus-
züge an die Steuerpflichtigen ist in jeder
Gemeinde der Anfang des auf ein Jahr
drei Monate für die Grundsteuer festgesetzten
präclusiven Termines zur Anbringung der
Reclamationen förmlich proclamiren, und
hierüber ein Protokoll aufnehmen zu lassen;

und es läuft somit von diesem Zeitpunkte
an der im §9. 03 des Grundsteuergesetzes
für die Reclamationen festgesetzte Termin.

. 4

Im Rheinkreise werden nach vollende-
tem Abschlusse der Kataster eines Cantons die-
selben an die Behörden und Gemeinden nicht

bloß zur Umschreibung der Besihveränderung-
en und Einleitung des Reclamations-Ver-
fahrens nach den Vorschriften des Grund-
steuergesetzes extradict; sondern sie dienen zu-
gleich in Verbindung mit den Häusersteuer=
katastern, um das bisherige Grundsteuercon"
tingent der neu karastrirten Cantone unter

sich, des Cankone unter die Gemeinden, und

der Gemeinden unter die Steuerpflichtigen
zu repartiren.

Diese Jahressteuer nach dem definit-
ven Kataster giebt die Grundlage dieser
Reparrition.
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g. 8. Gefetzes sind vom Jahre 18683 einschlleßlich
an wirksam.

Die Abgaben von Bergwerken sind
durch die desinitive Grundsteuer nicht auf- F. 10.

gehoben. « UnserStaatsministekiumderzinanc

' 5. 9 zen ist mit dem Vollzuge desselben beauf-
tragt, welches durch das Gesetzblatt zu

Die Bestimmungen des gegenwärtigen verkunden ist.

Gegeben, München am 1. July 1834.

Ludwig.
Fürst v. Wrede. Frhr. v. Lerchenfeld. v. Weinrich. Frhr. v.

Gise. Fürst v. Oettingen-Wallerstein. Frhr. v. Schrenk.

Nach Königlich Allerhöchstem Befehl:
der

Staatsrath und General-Sekretchr:

Egid v. Kobell.
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Gesetzblatt
für das

Königreich Bayern.

 . 10.
— —

Munchen, den 10. July 1834.

Inhalt.
Geses, uber die Festsetzung des Maxtmums der Kreis-Umlagen für die Jabre 1934 — F und die Deckung der auf die

Kreissonde bingewicsenen Bedursmsse. (IX. Bevlage zum Abschlede fur die Standererlammlung.)

Gese,
über die Festsetzung des Marimums der Kreis-
Umlagen fär die Jahre 18244 und die De-
ckung der auf die Kreisfondo hingewiesenen

Beduürfnisse.

 udwig,
von Gottes Gnaden König von Bayern

„2c. 2.

Zur Erfullung des uber Einfuhrung der
Landräthe bestehenden Gesetzes vom 15.
August 1323 9. 2. Nro. 2. Abs. 2. und

zur Deckung einiger dringenden auf die
Kreisfonds hingewiesenen Bedürfnisse haben
Wir nach Vernehmung Unseres Staats-=
raths mit Beyrath und Zustimmung Un-
serer Lieben und Getreuen, der Stände
des Reiches beschlossen, und verordnen:

Art. I.

Für jedes der drey Jahre 1834, 1833,
1830, einschlüssig wird das unüberschreit-
bare Maximum der zu erhebenden Kreisum-=
lagen auf die nämlichen Beträge festgesetzt,
wie solche durch das Finanzgesetz für die
drey vordern Jahre bestimmt worden sind.

11
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Art. I.

Das Staatsministerium des Innern ist
ermächtiget, für die Deckung des Mehrbe-
darfs zur Unterhaltung der auf Kreisfonds
hingewiesenen Straßen die Summe von
Einmalhundert füafzigtausend Gulden jähr-
lich aus den Centralfonds für Straßen=
bauten zu verwenden, jedoch unter dem
Vorbehalte, daß dem letztgedachten Etat
die vorgeschossene Summe wieder refundirt
werden soll, so weit am Schlusse ei-
nes jeden Finanzjahres die Ueber-
schüsse der Zollerträgnisse über den
Budget-Ansatz dieses zulassen.

Art. III.

Der aus der Umwandlung der landge-
richtlichen Sporteltantiemen in Familiengel-
der entstandene Mehrbedarf des Etats der
Landgerichte im Betrage von 60,000 fl.
wird den betreffenden Kreisfonds vom Jahre

18632 anfangend für die drey übrigen Jahre
der dritten Finanzperiode aus dem der

Pensions= Amortisations: Kasse durch das
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Finanz-Gesetz vom 28. Dezember 1831
überwiesenen Mehrbetrag der Taren und
Sporteln ersetzt.

Die Staatsregierung repartirt diese
60, doo fl. nach ermäßigtem Bedürfnisse auf
die Kreise und die Rate jeden Kreises wird
dem Zuschusse beygesetzt, welchen nach F. 21.
des Finanzgesetzes die Kreise aus der Cen-
tral: Staatskassa erhalten.

So wie hiedurch für die Tantiemen=
Zuschüsse in den letzten drey Jahren der
III. Finanzperiode auf gesetzliche Weise Vor-
sorge getroffen wird, eben so wird auch
rücksichtlich der vergangenen drey Jahre die-
ser Periode aus den nämlichen Mitteln je-
der Vorschuß den Kreisfonds ersetzt, den
diese aus der für die facultativen Zwecke
bestimmten Summe zur Deckung solcher
Tantiemen-Vergütungen mittelbar oder un-

mittelbar geleistet haben.
Die Staatsministerien des Innnern und

der Finanzen find mit der Vollziehung die-
ses Gesetzes beauftragt.

Gegeben München am 1. July 1834.

Ludwig.
Fürst v. Wrede, Frhr. v. Lerchenfeld, v. Weinrich, Frhr. v. Gise,

Fürst v. Oettingen-Wallerstein, Frhr. v. Schrenk.
Nach Königlich allerhöchstem Befehl:

der

Staatsrath und General-Sekretär

Egid b. Kobell.



"6 Gesetzblatt
für das

Königre! chBakhern.
* II.

München, den 10. July 1834.

Inhalt.
Geseß, dle Errlchtung einer baverlschen Hypotheken und MWechselbank betr.

für die Ständeversammlung.)
(X. Bellage zom Abschlede

Ge se 6,
die Errichtung einer baye#mschen Hypotheken-

und Wechselbank betr.

Ludwig,
von Gottes Gnaden König von Bayern

„2c. 2c.

Wi- haben nach Vernehmung Unseres
Staatsraths mit Beirath und Zustimmung
Unserer Lieben und Getreuen der Stände
des Reichs beschlossen und verordnen, wie

folgt:

vJ. 1.

Die von einer Privatgesellschaft zu er-

richtende Hypotheken= und Wechselbank stehr
unter dem Schutze und der fortwährenden

Oberaufsscht der Staatsregierung.

g. 2.

Sic erhälrt für sich und ihre allenfall-
sigen Filial-Banken das ausschließende Pri-
vilegium J. 8, Banknoten auf den Inha-
ber (au porteur) in Umlauf zu setzen.
Nachahmungen oder Veränderungen der
Banknoten werden bis zur Bekanntma-

chung eines allgemeinen Strasgesehbuches
12
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in den alteren Kreisen dießseits des Rheins
nach Art. 347 Thl. I. des Strafgeseizbuches
vom Jahr 1313 bestraft. Im Rhein-

kreise soll die Strafe der Zwangsarbeiten
nicht unter 8 Jahren nach den Distinctio-
nen des Art. 347 Thl. I. des Strafgesetz-

buches vom Jahr 1313 eintreten.

Dauer dieser Privilegien wird der Staats-

regierung nach vorläusigem Benehmen mit
den Bank-Unternehmern zu bestimmen über-
lassen.

g. 3.

Ihre Staturen, sowie die in der Folge
zu treffenden Abänderungen derselben unter-
liegen der königlichen Genehmigung.

— 4. 1.

Der Bankfond wird durch daar ein-

zuzahlende Actien gebilder.

5. 5.

Actien der Bank werden nur auf Na-

men weder auf Wahlspruche, noch auf jeden
Inhaber (au porteur) ansgestellt.

 *“¼

Die Bank hat wenigstens drei Fünf-
theile ihres Fonds zu Anleihen auf Grund
und Boden zu verwenden.

Die
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Das Maximum der Zinsen ist Vier
vom Hundert. Die Bank ist verbunden,
auf Verlangen Annuitäten im Verhöältnisse
dieses Zinses zu bewilligen.

C. V.

Sie ist ermächtiget, mit den übrigen
zwey Fünftheilen andere Bank= und Wech-
sekgeschäfte zu machen und hat hiebey vor-
züglich die gewerbrreibende Classe zu unter-
stützen.

Dagegen sind ihr Commisstonsgeschäfte
und Geschäfte in ausländischen Staatspa-
vieren, sowohl perCassa als auf bieferung
oder Depot untersagt. Die Bank kann
Leibrenten Verträge schließen, und eine de-
bensversicherungs-Anstalt errichten.

S .

In Folge dieser Befugnisst und Ver-
bindlichkeiten wird der Bank die Emmit-

eirung von unverzinslichen Banknoten be-
willigt; die Summe dieser Banknoten darf
jedoch nie den Betrag von i½#tel des Bank-
Hondes, im höchsten Falle nie die Summe
von 8 Millionen überschreiten, uld muß je-
denfalls für 3 der Emmission mit dem Dov-
pelten der von ihr auf Grund und Boden

anliegenden Hppothek, für das weitere ktel
aber wenigstens mit einem gleichen stets in
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baarem vorhandenen Geldvorrathe der Bank-
Kasse gedeckt seyn. Die Bank ist verpflich-
tet, ihre Noten auf Begehren sogleich bey
ihren Kassen einzulösen; die Banknoten sol-
len in ihrem geringsten Betrage nicht unter
10 fl. ausgestellt werden.

g. 9.

Die Bank und ihre Filial-Banken
genießen fur ihre Wechselgeschafte die Wech-
selrechte des Augsburger Handelsplatzes.
DieFilial: Banken haben ihren Gerichts-
stand bei den Handels= und Wechselgerich:
ten, wo sie ihren Sitz haben.

F. 10.

Die Bank wird in ihren von der

Staatsregierung genehmigten Statuten jene
Bestimmungen festsetzen, welche zu Sicher-
stelluns der pünktlichen Entrichtung der Zin-
sen und Fristen von den auf Grund und
Boden zu machenden Darlehen nöthig er-
scheinen, und in die Darlehens = Verträge

aufgenommen werden sollen.

KP. 11.

Unsere Staats-Ministerien des In-
nern und der Finanzen sind mit dem Voll-

zuge beauftragt.

Gegeben, München, am 1. Juli 183.

Lud

Fürst v. Wrede.
v. Gise.

Frhr. v. Lerchenfeld.
Fürst v. Qettingen -Wallerstein. Frhr.v.Schrenk.

wi g.

v. Weinrich. Frhr.

Nach Kdniglich allerhöchstem Befehl:
der Staatsrath und General= Sekretckr.

Egid v. Kobell.
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Gesetzblatt
für

Königreich

das

Bayhern.

W’. 12.

München, den 11. July 1834.

In ha k.

Geses, dle allgemelne Brandversicherungsordnungbetr.(Xl.BeolagezumAbschiedefürdieStändeversammlung.)

Gese , auf die, theils in früheren Stände-Ver-
die allgemeine Brandversicherungsordnung betr.

Ludwig,
bon Gottes Gnaden König von Bayern

„2c. 2c.

We# haben die Brandversicherungsord-
nung vom 25. Jänuer 1811 (Regierungs-
blatt 1911 Seite 135) mie Racksicht

sammlungen, theils in den Sitzungen
mehrerer bandrärhe geäußerten Wünsche ei-
ner sorgfältigen Revision. unterwerfen lassen
und verfügen nunmehr nach Vernehmung
Unseres Staatsraths mit Beirath
und Zustimmung Unserer bieben und Ge-
treuen, der Stände des Reiches, nachste-
hende Abänderungen des Art 1. Abs. 4. des

13
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Art. 2 Abs. 2, des Art. 12., des Att.
14. Abs. 3, des Art. 18 und des Art. 20

der erwähnten Brandversicherungsordnung:

J. 1.

Art. 1 Abs. 4.

Im Konigreiche gelegene Gebäude bey
auswärtigen Gesellschaften zu versichern, ist
von nun an unbedingt und zwar unter dem

Nachtheile der Nichtigkeit jedes dießfälligen
Uebereinkommens und bey Vermeidung ei-
ner, der bayerischen Brandversicherungsan-
stalt zufließenden Geldstrafe von fünf Pro-
cent der Versicherungssumme verboten. Aus-

genommen von diesem Verbete sind nur die-

senigen Gebäude, denen die Aufnahme in
die innländische Versicherungsanstalt durch
Art. 0. der Brandversicherungserbnung ver-

weigert ist.
Die bereits bestehenden Verträge blei-

ben aufrecht bis zum Ablaufe der Zeit, auf
welche sie geschlessen sind, in so serne sie
nicht gegen gesetliche oder polizenliche Be-
stimmungen verstossen.

F. 2.

Art. 2 Abs. 2.

Dagegen haben alle diesenigen, welche
in die Versicherungsanstalt nicht eintreten,
im Falle eines Brandunglücks, rücksichtlich
der zur Versscherung geeigneten Gegenstände
weder ein Gnadenholz, noch ein Unterstü-

02

bungsanlehen aus öffentlichen Mitteln zu
erwarten.

g. 3.
Art. 12.

Der Eintritt in die inländische Brand-
versicherungsanstalt, er möge nach Art. 12
für den vollen Werth, oder nach demselben
Act. nur zu einem Theile des Werthes,

oder endlich in Gemäßheit der Verordnung
vom 13. Jänner 1315 (Negierungeblatt
1315 Seite 30) mit Ausnahme der mas-
siven Mauern blos für die verbrennba-
ren Bestandtheile des Gebändes Statt fin-
den, ist durch eine von zwey verpflichteten
Schätleuten verfaßte, von dem Magistrate
oder von der Gesammt-Gemeindeverwaltung

beglaubigte und dem Versieherungsgesuche
beizulegende Beschreibung und Schätzung
des Gegenstandes, dann in so ferne die
Distriktspolizeybehörde die Beschreibung un-
zureichend oder eine nähere Erwahrung räth-
lich finden sollte, noch überdieß durch eine
amtliche, auf Kosten der Anstalt vorzuneh-
mende Untersuchung bedingt.

K. 4.
Art. 14 Abs. 5.

Die Brandversscherungskasse liefert, den
Fall des Schlußsatzes des F. 5 ausgenom-
men, die Entschädigungssumme spätestens
sechs Wochen nach eingetretenem Schaden
an die Distriktspolizeybehörde ab. Diese
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ist außer dem durch Art. 18 der Brand-
versicherungsordnung vorhergesehenem Falle
gehalten, die Entschädigung entweder bin-
nen acht Tagen nach dessen Empfange an
den Versicherten auszuhändigen, oder falls
dessen Leumund oder die Vermögensumstände
Zweifel über den genauen Vollzug der in
Art. 16 der Brandversicherungsordnung fest-
gesetzten Bedingungen hervorrufen sollten,
die annliche Deposition zu beschliessen und
dieß dem Berechtigten zu eröffnen, wel-
chem dann die Befugniß zusteht, Bauak-
korde auf die deponirte Summe abzuschlie-
ßen, eventuelle Anweisungen auf selbe aus-
zustellen und diese sämmtlichen Handlungen
tarfrei bei Amte protokolliren zu lassen.'

g. 5.
Art. 13.

Führt die in Art. 31. der Brandver=

scherungs . Ordnung angeordnete polizeiliche
Voruntersuchung bloß zu dem Verdachte
geringer Fahrlässigkeit, oder sind Hypothe-
kenschulden oder Miteigenthumsverhältnisse
in dem Sinne des Art. 13. Abs. 3. der all-

gemeinen Brandversicherungsordnung vor-
handen, so darf die Auszahlung des Ver-
sicherungs,Kapitals auch durch das Schwe-
ben der gerichtlichen Untersuchung in keiner
Weise verzögert werden, und es greisen in
solchen Fällen lediglich die Bestimmungen
des J. 4. des gegenwärtigen Gesetzes Platz.

94

Die gerichtliche Untersuchung wegen
indicirter grober Fahrlassigkeit des Eigenthu-
merszieht dort,wo das Entschddigungs-Ka-
pital den Betheiligten allein berühre, die
Zurückhaltung des Entschädigungskapitals
bei Amte, bis zu beendigter strafrechtlicher
Umersuchung und die Plicht der Behörden

nach sich, Akkorde oderAnweisungen auf die
deponirte Summe nur in so weit zu hono-
riren, als der Rückersatz des so Angewiesenen
für den Fall richterlich ausgesprechener Er-
löschung der Enrschädtgungs-Ansprüche durch
hopothekarische Versicherung auf das neue
Gebäude, durch Bestellung anderweiter Hy-
potheken, durch Deponirung vollgültiger
Papierc oder durch Bürgschaft vollstándig
sicher gestellt erscheint.

Bei gerichtlicher Untersuchung wegen
Verdachts absichtlicher Brandstistung des
Eigenthümere bleibt es, bis zu geschöpftem
freisprechenden Erkenmmnisse, der Brandver-
sicherungskasse überlassen, die verzinsliche An-
legung zu verfigen. Ueberhaupt hart diese
Kasse alle Assekuranzbeiträge nach Möglich-
keit auf Zinsen anzulegen.

S. 6.
Art. 20.

Der jfährliche Gesammtaueschlag rich-
tet sich

1) nach der Größe des gesammten Grund-
kapitals, und
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2)nach der Große der vorgefallenenBraud-
schäden, den hiefür gebührenden Ent-
schädigungen und den sonstigen noth-
wendigen Ausgaben der Anstalt. Der
Betrag jedes Einzelnen zu dem Ge-
sammt-Ausschlage bemißt sich nach
dem Maaße seines eingeschriebenen Ka-
pitals und nach der Feuergefährlichkeit
seines Objectes in der Art, daß
I. die massiven mit Stein oder Metall

gedeckten Gebäude in die uste,
II. die Gebäude von Fachwerken mit
Sctein= oder Metall-Dächern in

die 2te, Zr

III. die massiven Gebäude mit gänzli-
cher oder theilweiser Stroh= oder
Holzdachung in die zte,

IV. alle übrigen nicht massiven Ge-
bäude mit Stroh= oder Holzdaé=
chern aber in die Ite Klasse der

Gegeben, München den 1. Juloy 18314.
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Feuergefahrlichkeit gereiht, und
nach Verschiedenheit der Klasse in
dem Verhältnisse von 0., 10., 11.

und 12., in Concurrenz gezogen
werden.

6 Bei Haupt= und Nebengebäuden, es

mögen solche unter sich zusammenhängen,
oder nicht, wird jedes für sich klassificirt.

9. 7.

Fur den Fall des gesonderten Fortbe-
standes einer eigenen Brand-Assecuranz=
Anstalt im Rheinkreise neben der allgemei-
nen Brandversicherungs-Aunstalt in den übri-

en Kreisen, bleibt die gleichzeitige Ver-
sicherung in Beiden untersagt.

Das Staatsministerium des Innern
ist mit dem Vollzuge des gegenwärtigen Ge-
seßes beauftragt.

Ludyw ig.
Fürst v. Wrede.

Gise.

Frhr. v. Lerchenfeld.

Fürst v. Oettingen-Wallerstein.

v. Weinrich. Srhr. v.

Frhr. v. Schrenk.

Nach Königlich Allerhöchstem Befehl:
der

Staatdrath und General-Sekretär:

Egid v. Kobell.



Gesetzblakt
für das

Königreich Bayern.

W. 13.

München, den ½1. Juli 1834.

Inhalt:

Gese über dle Erbaunug eines Kanals -* Verbindung des Rhelns mit der Deuau. (XAlI. Beylage zum #b-sclede fut dle Ständeversammlung.

Geset,
Über die Erbauung eines Kanals zur Verbin-

dung des Rheins mit der Donau betreffend.

Ludwig
von Gottes Gnaden König von Bayern

2c. 2c.

Wi haben in Erwägung der großen
Vortheile, welche die Verbindung des

Nheins mit der Donau vermittelst eines letz,
teren Fluß mit dem Main verbindenden
Kanals der Agricultur, dem Handel und
den Gewerben Unseres Königreiches durch
ungemeine Erweiterung des Absatzes roher
Drodukte, Beförderung des allgemeinen
Verkehrs und neuer Verbindungen mit
den größten Communikationsmitteln des
Auslandes zuzuwenden geeignet ist, nach
Vernehmung Unsers Staatsraths und

14
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mit Beirath und Zustimmung Unserer
Lieben und Getreuen, der Stände des Rei-

ches, beschlossen:

Die Erbauung eines Kanals, welcher
seine Richtung von der Donau beny Kell-
heim im Thale der Altmühl und der Sulz
nach NReumarkt, von da nach Rürnberg,
und durch das Regnizthal nach Bamberg
nehmen wird, zu veranlassen, und unter

nachstehenden gesehlichen Bestimmungen zu
genehmigen:

Erstene: Die Erwerbung des in
der bezeichneten Linie des Kanals gelege-
nen und für dessen Anlagen erforderlichen
öffentlichen und Drivateigenthums solle
nach den Bestimmungen des Tit. IV. J. 8
der Verfassungs= Urkunde und nach den
Normen der hierauf bezüglichen Verord-
nung vom 14. August 1315 als eine zur

Beförderung des dußern und innern Ver-
kehrs dienende gemeinnühige öffeurliche An-
stalt behandelt werden. "

Zweytens: In der Ausführung
dieses Unternehmens, dessen Beginnen von
der Genehmigung der Staatsregierung ab-
hänge, wird einer zu bildenden Privat-Ak-
tiengesellschaft, welcher die Staatsregierung
die Enewürfe zu diesem Kanale zur An-

100

nahme vorlegen wird, das Privilegium er-
theilt, und zugleich das Staatsministerium
der Finanzen ermächtige, dieser Gesellschatt,
so bald dieselbe durch die Abnahme von der
Hälfte des ganzen Fonds sich gebilder ha-
ben wird, mit dem vierten Theile der für

die Ausführung ermittelten Actiensumme
als Aktionär in Anwendung der im III.
Titel der Verfassungs--Urkunde §F. 0 Absch. 4
enthaltenen Befugniß über die Vercuße=
rung und Verwendung des Staatsguts
beizutreten.

Drittene: Den Inhabern der Ak-
tien sollen die Kanalanlagen als immer-
währendes Eigenthum verbleiben.

Viertens: Für die Erhebung von
Kanalgebühren nach einem von der Aktien-

gesellschaft festzusetzenden Tarise wird der-
selben serner ein Privilegium auf 00 Jahre
ertheilt, unter der Bedingung jedoch, daß
diese Tarifsätze ein Drittheil der Landfrach-
ten für die gleiche Wegstrecke nach dem
Durchschnirts-Preise ihres gegenwärtigen
Sctandes nicht übersteigen.

Fünftens: Der Aktiengesellschaft
wird ferner die Zusage ertheilt, daß der
Kanal zu keiner Zeit mit einer andern Auflage
unter irgend einer Benennung, als mit
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der auf das Arcal desselben nach dem Ver- Die S.aatsministerien des Innern und
hälenisse der Bonitätsklasse der daranstose der Finanzen sind mit dem Vollzuge gegen-
senden Grundstücke anrepartirten Grund= wärtigen Gesetzes beauftragt.
stener belastet werden solle. #

Gegeben, München den 1. July 1333.

Ludwig.

Fürst v. Wrede. Frhr. v. Lerchenfeld. v. Weinrich. Frhr. v.
Gise. Fürst v. Oettingen-Wallerstein. Frhr. v. Schrenk.

Nach Keniglich Allerhöchstem Befehl:
der

Staatsrath und General= Sekretr 2c.
Egid v. Kobell.
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Gesetzblatt
für das

Königreich Bayern.

W I4.

München, den 11. July 1834.

Inhalt.

Gesed, den Blbllotdekban in München betr. (II11 Bevlage zum Abschlede für die Ständeversammlung.)

Gese 8, der Bibliothek und des Archivs nach Ver-

den Bibliothekbau in München betr. nehmung Unseres Staatsraths, und mit

Beira#h und Zustimmung Un serer Lieben
Ludwig und Getreuen, der Stände des Reiches,

von Gottes Gnaden König von Bayern beschlossen und verordnen:
2c. 2c.

Wir haben im Hinblicke auf die Noth- Art. J.
wendigkelt einer zweckmäßigen Ausstellung Die durch §. 11. lit. m. des Finant-

· 15
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gesetzes vom 29. Dezember 1931 für bau-

tiche Vollendung eines feuerfesten Biblio-
thek= und Archivgebudes bestimmte Aus-

gabe wird Behufs der Erbauung zweyer

Seitenstügel von der früher festgesetzten

Summe von300, oo fl. auf die Summe

von 500,000 fl. erhöht.

Art. II.

Mit dieser Summe soll der Bibliothek-

und Archivbau in einer allen Zwecken ent-

sprechenden Weise vollendet werden, und

weder ein Mehraufwand, noch eine Nach-

forderung dafür je statt finden.

108

Art. III.

Der hiedurch sich ergebende Mehrbetrag
von 200,U00 fl. wird auf die durch F. 11

lit. I. desselben Gesetzes zum Ankaufe von

Actiensich bildender Creditvereine bestimm-
ten, durch das Zustandckommen des Ge-

setzes über die Bank erlöschenden Credite

hingewiesen.

Das Scaatsministerium des Innern ist

mit dem Vollzuge gegenwärtigen Gesetzes

beauftragt.

Gegeben, München den 1. July 1631.

Lud wig.

Furst v. Wrede. Frhr. v. Lerchenfeld. v. Weinrich. Frhr. v.
Gise. Fürst v. Oettingen-Wallerstein. Frhr. v. Schrenk.

Nach Königlich Allerhöchstem Befehl:
der

Staatsrath und General-Sekretär:

Egid von Kobell.
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Gesetzblatt
fur das

Königreich Bayern.

M. 15.
 ——

Munchen, den 11. July 1834.

Inbalt.
Seseh n 1. Julo 1834, die Nevlfion der Derordnung vom 17. May 1818, die Verfassung und Verwaltung der Gemein-

den detrestend. (IIV. Vevlage zum Abschlede für die Ständeversammiung.)

Gese#,
vom 1. July 1834, die Revislon der Ver-
ordnung vom 17. May 1818, die Ver-
fassung und Verwaltung der Gemeinden be-

treffend.

Ludwig,
von Gottes Gnaden König von Bayern

c. c.

Wir haben in Folge der Uns vorgeleg-
ten ständischen Wünsche, die Verordnung

vom 17. May 1818, die Verfassung und
Verwaltung der Gemeinden betreffend, einer
Nevision unterwerfen lassen, und versügen
nach Vernehmung Unsers Staatsraths und
mit Beyrath und Zustimmung Unserer
Lieben und Getreuen der Stände des Rei-

ches mit Abänderung der 9#. 10. 1 3. 14.
10. 18. 25. 35. 47. 48. 50. 52. 59. 63.

70. 78. lit. d. 70. Abs. 3 und 4. 82.

85. 86. Abs. 2. 00. Abs. 2. 94. Abs. 3
und 4. 96. Abs. 1. 101. Nro. 1. 102.
115. und 120 — was folgt:

16
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10. des

mm. Cd.) K. 1. 4) auswärts wohnende und in anderen

Gem. Ed.)

Kleinere Städte und Märkte, welche
die Kosten eines Magistrates mit ihren
Perhältnissen nicht vereinbar finden, sind
jederzeit befugt, zeitlich in die Klasse der
Landgemeinden zurückzutreten. Ihnen ver-
bleibt in solchen Fällen der Name Stadt
oder Markt mit dem etwa besitzenden Wap-
pen.

K. 2.

Die übrigen, einem Gemeindebezirke
angehörigen, aber mit Gemeinde-Bürger=
rechten nicht begabte Personen sind ent-
weder:

1) Gemeindeangehörige mit Ansässigkeit
aus einem in §F. 11 und 12. nicht

erwähnten Ansässigkeitstitel (in Städ-
ten und Märkten Insassen, in Land-

gemeinden Beysassen) oder

2) bloße Heimaths-Angehörige der Ge-
meinde ohne Ansässigkeit (ausschlies-
send Heimaths-Berechtigte) eder

3 solche Heimaths-Angehorige anderer
Gemeinden oder Staaten, welche in der
Gemeinde einen bloß vorubergehenden,
oder ohne Erlangung der Heimath und
ohne die Voraussetzungen des F. 11.
Abs. 2. und §. 13. Zif. 1. entspre-

chenden ständigen Wohnsitz aufgeschla-
gen haben (Miethleute, Inleute),
oder endlich

Gemeinden oder anderen Staaten an-

sässige oder heimathberechtigte Besitzer
von in der Gemeindemarkung befind-
lichen Grundstücken oder nutzbaren
Rechten (Gemeinde-Forensen).

C. 3. .
Wenn Jemand an einem Orte ein be-

steuertes Haus und Gründe besitzt, anders-
wo aber seinen Wohnsitz hat, so ist ein
solcher verpflichtek, durch einen gehörig Be-
vollmächtigten sich als Gemeindeglied ver-
treten, und die in dieser Eigenschaft ihm
zustehenden Rechte ausüben zu lassen. In
Ermanglung eines besondern Bevollmäch=
tigten wird der in der Gemeinde wohnende
Verwalter oder Zeitpächter des Gutes, und

bey theilweiser Verpachtung der Pachter
des größten Antheils an dem Gesammtgute
als stillschweigend bevollmächtigt erachtet,
an den Gemeinderechten im Namen des
Eigenthümers Theil zu nehmen.

**i
Auper diesen hier als Gemeinde: Mit-

glieder bezeichneten Einwohnern ist den Ma-
gistraten der Städte gestattet, unter Bey-
stimmung der Gemeinde-Bevollmächtigten
auch noch andere Gemeindebewohner als
wirkliche (K. 11. und 12.) oder als Ehren-
bürger, oder auch andere Inländer als Ehren=
bürger aus besondern Rücksichten auf das
Gemeindewehl, vorbehaltlich der Allerhöch-
sten Bestätigung aufzunehmen.

14. des
m. Ed.)

. 16. des
em. Ebd.)
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# 35 g. 5. Schäfereyberechtigten anbelangt, nach
Die Ansprüche der wirklichen Gemeinde= dem Verhältniht ihres bieherigen Ge-

glieder an den unvertheilten Gemeindegrün= nußrechtes an den zu vertheilenden
den richten sich nach Tit. III. Kap.2.J.26. Gründen. Wenn die Vertheilung der
der Verordnung vom 17. May 1318. Gemeinde-Gründe statt findet, so sol-

len denjenigen, welche in Gemeinschaft
— t*.e ihrer separaten Antheile bleiben wol-

Im Allgemeinen wird Folgendes hier- len, ihre Antheile im Zusammen=
über feflgesetzt: hange zugemessen werden.

1) Die Theilung der zur Zeit noch in 3 Sämmtlich vertheilte und daher in
ungetheilter Eigenschaft vorhandenen
Gemeinde=Gründe findet nur wegen
nachgewiesenen überwiegenden Vor-
theils für die Gemeinde mit Zustim-
mung der Mehrheit von drey Vier-
theil sammtlicher wirklicher Gemeinde-
Glieder der Gesammt-Gemeinde, un-

ter welchen drey Viertheilen jedoch
die Größtbegüterten der Gemeinde,
so wie der oder die Schäferey-Be-
rechtigten begriffen seyn müssen, und
mit höherer Kuratel-Genehmigung
statt;
ihr Vollzug richtet sich nach den be-
stehenden oder noch zu erlassenden
Gesetzen, und insbesondere, was die.
Antheile des Pfarrers und der Schule
betrifst, nach den bezüglich des Maaß=
stabes der Antheile fortbestehenden
Verordnungen vom 16. April 1800,
14. Oktober 1803, 10. Juny 1807,
22. November 1610, und 21. May
1611, dann was den Agtheil der

das Privat-Eigenthum übergehende
Gemeinde-Gründe, mit Ausnahme
der den Pfarrern und Schulen,
dann den Schäferey-Berechtigten zu-
gefalle#enAntheilewerden mit einem
durch Erlegung des 25fachen Betra-
ges ablösbarem Grundzinse zu Gun-
sten einer Gemeinde-Kasse und zwar
im grundherrlichen Verbande stehen-
den Gemeinde = Gründen, —unbe-

schadet des Grundbarkeits-Verhält-
nisses, und nur so weit, als keine
Ueberbürdung entsteht, — belastet.

Die nach bestehenden Gesetzen, Verträgen
und Observanzen den s. g. Leerhäuslern elwa
zugehenden Antheile können von den Gemein-=
den als unzertrennliche Zugehör des Heu-
ses erklärt werden. Gleiche Befugniß steht
den Gemeinden hinsichtlich der den sogenann-
ten Kleinbegüterten (Söldnern) anfallenden
Theilezu, unbeschadet der in einzelnenFäl-
len aus dem Eolonar-Verbande von dem

Guteherrn etwa abgeleiteten und im Falle
16*
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sich ergebender Irrungen, auf dem Civil-
Rechtswege auszutragender Ansprüche.

Eine durch die zu : festgesetzte Majo-
rität der Gemeinde = Glieder entsprechende
Zahl von Theilen wird für die Gemeinde
zurückbehalten, um jeweils an Kleinbegü-
terte oder Leerhäusler verpachtet zu werden.

4) Die Gemeinde-Waldungen können
nur Behufs der Abtreibung und in-
soferne vertheilt werden, als diesel-
ben zur Waldkultur nicht geeignet
erscheinen, oder als in der betresfen-
den Gegend der Ueberfluß an Wald-
beständen, der Mangel an Acker= und
Wiesgründen eine Theilung im In-
teresse der Kultur nöthig macht, und
der Gemeinde für Deckung gemeind-
licher Verwaltungs-Bedürfnisse noch
ein angemessener Waldstand verbleibt.
Jedenfalls muß die Abtreibung zu
Gunsten der Gemeinde-Kasse gesche-
hen, und sonach in diese der Erlös
fließen. —

8. 7.

Die Falle und die Zwecke, fur welche
dergleichen Umlagen in den Gemeinden ge-
stattet sind, wer dazu verpflichtet ist, der
Maaßstab, nach welchem diese Gemeinde=
Umlagen zu vertheilen sind, die Erhebungs-
art und die Verwendung derselben bestim-
men die besondern Gesetze.
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. 8.

Derselbe soll bestehen:
1) in den Städten der ersten Klasse (§. 0.)

a)aus zwey Bürgermeistern;

b) aus zwey bis vier rechtskundigen
Räthen;

) aus einem technischen Baurathe; wo
das Bauwesen von Bedeutung ist;

4) aus 10 bis 12 Bürgern, vorzüglich
von der gewerbtreibenden Klasse.

Die Verwaltung des Stadtvermögens
wird vom Magistrate einem rechtskundigen
Nathe und einem Rathe aus der Zahl der

Bürger übertragen.
In gleicher Art geschieht die Uebertra-

gung der Administration des Lokal-Stif-
tungs-Vermögens; es können jedoch die
einzelnen größeren Stiftungen auch unter
mehrere Räthe vertheilt werden;

2) in den Städten zweyter Klasse (§. 9.)
a) aus einem Bürgermeister,

5) aus einem oder zwey rechtskundigen
Räthen;

) aus einem Stadtschreiber;

4) aus acht bis zehn Bürgern;
3) in den Städten und Märkten der drit-

ten Klasse:

a)us einem Bürgermeister,

##rn
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b) aus einem Stadt= oder Marktschrei-
ber,

) aus sechs bis 8 Bürgern.

Die Verwaltung des Kommunal:= so wie
des Stiftungs = Vermögens wird in den
Städten und Märkten der zweyten und
dritten Klasse entweder einem oder mehre-
ren Mitgliedern des Magistrats wie bey
den Städten der ersten Klasse übertragen.

4) Das erforderliche Kanzleypersonal be-
steht:

in den Städten der ersten Klasse nach
Verhältniß der Bevölkerung

a) aus einem oder zweny Sckretären,
dann

b) aus der erforderlichen Zahl von
Schreibern, Magistratsdienern und
Boten.

In den Städten und Märkten der zwey-
ten und dritten Klasse werden die Kanzley=

Geschäfte von den Stadt= und Marktschrei-
bern, mit Beygebung des nöthigen Schrei-
ber-Personals, der erforderlichen Diener
und Boten besorgt.

5) Bey einem großen Stadt-Vermägen
kann auch ein eigener Stadtkämmerer,
Rechnungsführer, so wie bey bedeu-
tenden örtlichen Stiftungen ein eige-
ner Oekonom angestellt werden.
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Die Städte sind ermächtiget, ihr stabi-
les mit Subsumtion unter die IX. Verfas-
sungs-Beylage begabtes Personal unter die
hier festgesetzte Zahl zu vermindern, insbe-
sondere auch, so ferne sie erster Classe sind,
statt zweyer, einen Bürgermeister aufzustel-
len, oder so ferne sie zweyter Classe sind,
statt eines rechtskundigen Rathes einen rechts-
kundigen Bürgermeister mit Stabilität zu
wählen, wenn sie es ihren Verhältnissen
entsprechend finden, Magistrate und Bevoll-
mächtigte solches mit je zwey Drittheilen der
Stimmen beschließen, und dem Beschlusse
die königliche Genehmigung zu Theil wird.-

F. 9.

a) Zur Austellung als rechtskundiger Bür-
germeister oder Magistratsrath ist das
vollendete akademische Studium und
die mit entsprechendem Erfolge be-
standene Concurs-Prüfung für den
Staatsdienst erforderlich.

b) Das Amt eines eigens und färmlich
angestellten Stadt= oder Marktschrei-
bers setzt den Nachweis der für die-
ses Amt erforderlichen Kenntnisse durch
angemessenes Bestehen einer von der
Kreis-Regierung anzuordnenden prac-
tischen Prüfung voraus.

. 10.

Die Bürgermeister, bey welchen die im
&amp;ä. 48. bezeichnete mindere Qualisscation

(C. 468. Abs.

*r* Gem.

50. des.
tm. Ed.)
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vorgeschrieben ist, werden auf die Dauer
von sechs Jahren gewählt, nach deren Ver-
fluß sie ihr Amt niederlegen müssen, wenn
sie nicht aus besonderm Vertrauen wieder
gewählt werden.

DerBürgermeister und diejenigen Stadt-
räthe aber, bey welchen nach K. 48. eine
höhere Qualification erfordert wird, erhal-
ten bey ihrer Anstellung eine verhältnißms-
ßige fire Besoldung, und sie treten nach
drey Jahren, wenn sie durch eine neue
Wahl in ihren Stellen bestätigt werden,
analog in die Verhältnisse Unserer un-
mittelbaren administrativen Staatsdiener.

Die aus der Burgerschaft erwählten
Magistratsglieder versehen ihre Stellen sechs
Jahre hindurch, jedoch in der Art, daß alle
drey Jahre die Hälfte derselben nach der
sie tressenden Reihe, das erstemal aber
durch das Loos, austritt, und durch eine
neue Wahl ersetzt wird.

Die Bürgermeister, bey welchen die
oben bemerkte höhere Qualifieation nicht
gefordert wird, erhalten einen auf die Dau-
er ihres Amtes beschränkten Functionsge-
halt.

Die aus der Bürgerschaft gewählten
Magistratsglieder empfangen eine verhält-
nißmäßige Entschädigung.

Die Stadt= und Marktschreiber, so wie
der technische Baurakh, wo ein solcher noth-
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wendig ist, sollen nach Verhältniß der Größe
der Städte und Märkte und des Ertrages

des Gemeinde= Vermögens auf eine ihre
Subsistenzsichernde Weise besoldet werden.

Uebrigens ist das Dienstverhältniß der
eigens angestellten Stadt= und Marktschrei-
ber, der Baubeamten und der etwa eigens
angestellten Stadtkämmerer widerruflich, und
zieht weder Pensions= noech sonstige Ansri-
che nach sich, so ferne nicht ein, mit Cu-
ratel-Genehmigung geschlossener Dienstver-
trag anderweite Bestimmungen gibt.

Den aus der Vürgerschaft gewählten
Magistratsgliedern steht die Befugniß zu,
die auf sie gefallene wiederholte Wahl ab-
zulehnen, ohne daß sie usthig hätten, be-
sondere Entschuldigungsgrunde anzuführen
und nachzuweisen.

d. 11.

Die Wahl des gesammten Magistrats
kommt den Gemeinde-Bevollmächtigten zu.

g. 12.

Er verwaltet das gesammte Conimunal-
und das lokale Stiftungs-Vermögen durch
die in seiner Mitte befindlichen Stadt-
oder Märkts-Kämmerer und Stiftungs-
Verwalter, oder wo durch die Stiftungs=
Briefe besondere, mit der gegenwärtigen
Gesetzgebung noch vereinbare Verwaltungen
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angeordnet sind, durch diese, nach den hie-
ruber gegebenen besonderen Vorschriften.

Die Rechnung über die Verwaltung des
Gemeinde:= und Stiftungs-Vermögens muß
hiernach von den Verwaltern ihm jöhllich
abgelegt werden, welcher sie den Gemein=
debevollmächtigten zur Einsicht und schrift-
lichen Erinnerung vorlegt, und mit diesen
der Kreisregierung zur Revision einschickt.

Das Kirchen-Vermögen jeder Confession
und Parochie, und zwar in standes= und
gutsherrlichen Gemeinden nach Maaßgabe
der Beilagen IV. und VI. der Verfassungs=
Urkunde wird einer besondern Kirchen-Ver-
Verwaltung anvertraut, — bestehend:

) aus dem Pfarrer (bey Protestanten
wo mehrere an einer Kirche sind,
aus dem Ersten oder einem aus ihrer

Mitte Gewöhlten);

aus einem Abgeordneten, Vorstande
oder Mitgliede des Magistrats, wo
möglich derselben Coufession;

b

us vier bis acht besonders gewähl-
ten Gemeindegliedern derselben Con-
fesson.

Die Etats-Entkwürfe, so wie die Rech-
nungen werden bede zu gehöriger Zeit
dem Magistrate zur Einsicht und Erinne-
rung zugesendet, welcher sie — mit seinen
Bemerkungen begleitet, der vorgesetzten Cu-

5)
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ratel-Behörde zur Präfung und Bescheidung
vorlegt. «

Dieselbe Mittheilung geschieht von Sei-
ten des Pfarramtes an das Ordinariat oder

Consistorium zur Einsichtnahme und Erin-
nerung durch Mittheilung an die einschlä-
gige Kreisregierung Kammer des Innern.-

G. 13.

Er hat die DVerleihung der Gewerböge-
rechtigkeiten im Gemeindebezirke, insoferne
diese nicht in besonderen Fällen der Staats-
Behörde unmittelbar oder ausschließend vor-
behalten sind.

In den Stadtgemeinden wird das Ver-
mittlungsamt, wenn Streitigkeiten unter
den Gemeindegliedern entstehen, nach den
im F. 120. bezeichneten Vorschriften durch
die Magistrare ausgeübt, vorbehaltlich des
Rechto der Betheiligten, — Mitbürger

ihreso Vertrauens zu benennen, welche
unter der Leitung eines von dem Magistrate

zu bestimmenden Commissärs gemeinschaft-
lich mit demselben die gütliche Vereinigung,
jedoch ohne allen Zwang oder Drohung zu
erwirken sich bestreben.— Bey den Aus-
fertigungen des Vermittlungs-Amtes wird
von der Anwendung des Stempels Umgang
genommen.

. 14.

In jenen Städten, in welchen beson-

8. 63. desem. Ed.)
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dere Verhältnisse es erfordern, werden Wir
nach Gutbefinden eigene Commissarien ent-
weder für beständig bestellen, oder zeitlich
abordnen, deren Verhältniß zu den Magi-
straten in einer besondern Instruction be-
stimmt wird, und welche ihre Besoldung
oder Funktionsgehalt wie bisher aus der
Staatskasse erhalten.

. 15.

Augeschlossen sind:
a) Personen weiblichen Geschlechts, wenn

sie auch Gemeinderecht besitzen;
b# Minderjährige, wie auch diejenigen,

welche unter Curatel stehen;
c Personen, die wegen eines angeschul-

digten Verbrechens oder eines nach
dem allgemeinen Strafgesetzbuche ver-
pönten Vergehens in einer gericht-
lichen Untersuchung sich befinden, oder
einer solchen unterlagen, ohne von
aller Schuld freygesprochen worden
zu seyn;
Personen, die in Konkurs verfallen
sind, oder solche, welche sich gericht-
lich oder außergerichtlich insolvent er-
klärt, und ihre Gléubiger nicht spä-
ter vollständig befriedigt haben.

4“

g. 16.
Der Abgang einzelner Bevollmachtigten,
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der sich in der Zwischenzeit bis zum ordent-
lichen Austritte eines Drittheils auf irgend
eine zulässige Weise ergiebt, wird durch den
Eintrikt der nächsten Ersatzleute ersetzt, welche
dann die Eigenschaft von Bevollmächtigten
in so lange bekleiden, als die Ausgetrete-
nen in diesem Amte noch zu verbleiben ge-
habt hätten.

. 17.

a) Die Bevollmächtigten vertreten die
Gemeinde bey Ansässigmachungs= und
Verehlichungofragen, gegenüber dem
mit der polizeylichen Bescheidung der
betreffenden Gesuche bekleideten Ma-
gistrate und werden daher von die-
sem mit ihrer Erinnerung vernommen.

Die wesentlichen Ergebnisse der städti-
schen Rechnungen werden vor deren
Einsendung durch den Druck öffent-
lich bekannt gemacht.

b)

c) Jedes Gemeindeglied, und dann, so
ferne in dem betreffenden Jahre Um-
lagen perzipirt wurden, auch jeder
zu der betreffenden Umlage beygezo-
gene Dritte ist befugt, binnen der
dieser Publikation folgenden 14 Tage
seine Bemerkungen über diese Rech-
nung zu dem Magistratseinlaufe ab-
zugeben, und sich darüber einen Em-
pfangschein zu erholen.

 #
. 62. des
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Diese Bemerkungen werden mit der
Rechnung selbst an die Curatel gesendet.

18.

Der Magistrat ist schuldig, die Bemer-
kungen und Abstimmungen der Gemeinde-
Bevollmächtigten möglichst zu berücksichtigen.

Abweichende Ansichten des Magistrats
und der Gemeinde= sowohl, als der beson-
deren Stiftungs-Bevollmächtigten, werden
in gemeinsamen Sitzungen des Magistrats
mit dem betreffenden Gremio der Bevoll=
mächtigten mundlich berathen, und so ferne
auch auf diesem Wege die gesondert zu zäh-
lenden Stimmen jedes dieser beyden Kör-
ber#nicht übereinstimmende Majoritäten dar-
bieten, der vorgesetzten Curatel zur Ent-
scheidung vorgelegt.

Die Befugniß der Magistrate zu An-
ordnung von Provisorien ist in solchen Fäl-
len auf das Vorhandenseyn einer dbsoluten
Verzugsgefahr beschränkt. «

0.19.
Der Gemeinde= Bevollmächtigte, wel-

cher bey einer angesagten Versammlung
ohne eine gültige Entschuldigungs= Ursa-
che, worüber die anwesenden Versammelten
zu erkennen haben, nicht erscheint, unter-
liegt in dem ersten Falle einer Strafe von
einem Gulden zum Lokal-Armenfond, und
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diese Strafe wird in jedem weiteren Falle,
in so lange zwischen einem Minimum von
zwey Gulden, und einem Maximum von
zwolf Gulden erneuert, als nicht die Ge-
meinde sich veranlaßt sieht, ein solches Ge-
meindeglied wegen beharrlicher Vernachläßi-
gung seiner Bürgerpflicht, durch gemeinsa-
men Beschluß des Magistrats und der Ge-

meinde-Bevollmächtigten,von dem Amte
förmlich ausguschließen.

Uebrigens bleibt dem Bestraften der Re-
kurs an die Curatel für den Fall vorbehal-
ten, wenn er absolute Hindernisse des Ere

scheinens und rechtzeitige Entschuldigung
nachweisen zu können glaubt.

Gegen den erkannten Ausschluß ist die
Verfolgung der Berufung bis zu der Kreis-
regierung gestattet.

 ’“vsr

nämlichen Eigenschaften erfordert, welche
für die Gemeinde-Bevollmächtigten (§. 76.)
vorgeschrieben sind.

Ausnahmen hievon können nur mit Zue
stimmung der Kreisregierung und im Hin-
blick auf die besondere Würdigkeit und Be-
fähigung eines Individuums statt finden.

Die den Gemeinde-Bevollmächtigten ein-
geräumten Entschuldigungs-Ursachen (6.77.)
kommen auch ihnen zu Statten.

17

8
d.

Bey den Districtsvorstehern werden die

 Me.
Sem.
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d. 21.
Dieser wird gebildet:

1) aus dem Gemeindevorsteher,

2) aus dem Gemeindepfleger, und

3) aus dem Stiftungspfleger,

4) aus drey bis fünf Gemeindebevoll-
mächtigten.

Die oben benannten Pfleger können bey
nicht bedeutendem Vermögen der Gemeinde=
und der örtlichen Stiftungen, jedoch mit ab-
gesonderter Rechnungsführung in einer Per-
son vereinigt werden.

In allen Gegenständen des Gemeinde=
Stiftungs= und Schulwesens, dann der
Armenpflege wohnt der Orképfarrer dem
Gemeinde-Ausschusse bey.

Der Ort,sschullehrer führt in der Re-
gel als Gemeindeschreiber die Protokolle und
besorgt alle Schreibereyen, fertigt auch die
Gemeinde: und Stiftungsrechnungen, wenn
die Gemeinde= und Stiftungspfleger dieses
förmlichzuthun nicht selbst im Stande
find.

Das Kirchenvermögen jeder Confession
und Parochie wird, wie bey den Städten,
einer besondern Kirchenverwaltung anver-
traut, bestehend

1) aus dem Pfarrer,
« 2) aus dem Gemeinde?Vorsteher oder ei-

nem Mitgliede des Gemeinde-Aus-
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schusses, wo möglich derselbenCon-
fession;

5) aus zwey bis vier besonders gewähl-
ten Gemcindegliedern derselben Con-
fession, und zwar in standes= und
gutsherrlichen Gemeinden, nach Maß-
gabe der Beylagen IV. und VI. der
Versassungs= Urkunde.

Die Voranschläge, so wie die Rechnun-
gen, werden zur gehörigen Zeit dem Ge-
meinde-Ausschusse zur Einsicht und Erin=
nerung eingesendet, welcher sie mit seinen
Bemerkungen begleitet, der vorgesetzten Cu-
ratelbehörde zur Prüfung und Bescheidung
vorlegt.

Dieselbe Mittheilung kaonn von Seiten
des Pfarramtes an das Ordinariat oder

Konsistorium geschehen, zur Einsichtnahme
und Erinnerung, welche der Kreisregierung
zu übergeben ist.

Ec soll zu jeder Zeit eine doppelte Kas-
sensperre eingeführt, und der eine Schlüssel
dem Pfarrer, der andere aber dem von der

Verwaltung gewählten Kirchenpfleger zuge-
stellt werden.

g. 22.
Ed

Der. Gemeindevorsteher und die beyden
 — wie die besondern Bevollmäch=
tigten, werden von der versammelten Ge-
meinde aus ihrer Mitte, unter Leitung des

F. 96. Abs.
. d. Gem.
)
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treffendon Land- oder gutsherrlichen Ge-
richts gewählt, und von dem Land= oder

gutsherrlichen Gerichte bestätigt.
Der bisherige Gemeinde-Vorsteher kann

nie MitglieddesWahl-Ausschussesseyn.
Stakt dessen tritt ein anderes Gemeinde-

Glied, und zwar ein zweyter Abgeeordneter
der Gemeinde-Bevollmächtigten in den Wahl-
Ausschuß.

. 23.

Die Einwilligung der Gemeinden zur
Aufnahme der Gemeindeglieder, so wie der
Schutzverwandten erfolgt nach Maßgabe
der Gesetze über Ansässigmachung und Ge-
werbswesen.

ashe §. 24.

Ein vorzüglicher Gegenstand der Pflich-
ten und Obsorge des Gemeinde-Auoschusses
ist die Verwaltung des Gemeinde= und Le-
kal-Stiftungs-Vermögens. Diese wird durch
die aufgestellten Gemeinde= und Stiftungs-
Pfleger, als Mitglieder des Gemeinde-Aus-
schusses, vollzogen, welche jedoch gleichwie
die Stadt-Kämmerer und Stiftungs-Ver-
walter bei den Magistraten in allen wichti-
gen Verwaltungs-Angelegenheiten (F. 82)
blos mit Ausnahme der ständigen Einnah-=
men und Ausgaben, an die nach der Stim-

menmehrheit zu fassenden Beschlüsse des
gesammten Ausschusses gebunden sind.
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9. 26. 9.
Der Vorsteher hat die Aufsicht auf die

richtige Erhaltung der Flur= und Mar-
kungs-Grenzen, die er deßhalb zu gewissen
Zeiten mit Zuziehung der Gemeinde:Be-
vollmächtigten und einiger jungen Gemeinde-
Männer zu umgehen hat. Die dabey al-
lenfalls vorgefundenen Mängel und An-
stände sind unverzüglich der einschlägigen
Behörde anzuzeigen.

Jede Gemeinde hat das Recht zur Auf-
stellung verpflichteter Flurwächter. Diese
dürsen Pfändungen vornehmen, und haben
den amtlichen Glauben öfsentlicher Diener,
wenn sie gerichtlich verpflichtet sind.

Die Siebnerey soll in den Gegenden
wo sie besteht, erhalten, und fur die Zu—
kunft die Slebnet ermächtigt werden, ihre
bisherigen Funktionen nach der bisherigen
von den Polizey-Behörden vor Allem zu

prüfenden, zu bestätigenden und bekannt zu
machenden Siebnerordnung auszuüben.

6. 26.

Wenn in der Gemeinde Streitigkeiten
unter den Gemeindegliedern entstehen, so
hat der Gemeinde-Ausschuß die Pflicht und
das Recht, sich der gütlichen Vermittlung
derselben, nach den Vorschriften der Ver-
ordnungen vom 31. May und 20. Oktober
1810 (Regierungsblatt S. 442 und 1001)
zu unterziehen; vorbehaltlich des Rechts der

115. des
——

120. des
em. Ed.)
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Betheiligten, Manner ihres Vertrauens
zu benennen, welche unter Leitung des Ge-
meinde-Vorstehers oder eines andern Mit-
gliedes des Gemeinde-Ausschusses gemein-
schaftlich mit demselben die gütliche Ver-
einigung, jedoch ohne allen Zwang, oder
Drohung zu erwirken sich bestreben.

Beyde Theile sind verbunden, vor ihm
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zu erscheinen; der Versuch der Aussöhnung
geschieht ohne Zulassung von Advokaten;
auch ohne daß die Partheyen eine Gebühr
dafür zu entrichten schuldig sind.

Das Staateministerium des Innern ist
mit dem Vollzuge gegenwärtigen Gesetzes
beauftragt.

Gegeben München am 1. July 1834.

Ludwig.

Fürst v. Wrede, Frhr. v. Lerchenfeld, v. Weinrich, Frhr. v. Gise,
T4. —

OQaesi## . Jeiitingen-Wallerstein, Frhr. v. Schrenk.

Nach Königlich allerhöchstem Befehl:
der

Staatsrath und General-Sekretär

Egid v. Kobell.



Gesetzblatt
fur das

Königreich Bayern.

. 16.

Munchen, den 12. July 1834.

In ba e.
Geletz, die Anfäßigmachung und Verehellchung betreffend. (XV. Bevlage zumm Abschiede für die Ständeversammtung.)

Gese,
die Ansäßigmachung und Verehelichung be-

treffend.

tudwig,
von Gottes Gnaden König von Bayern.

rc. 2c.h

Wir haben das Gesetz vom 11. Sep-

tember 1825 uber Ansaßigmachung und Ver-
ehelichung einer Revision unter Zugrunde-

legung der seither gemachten Erfahrungen
unterwerfen lassen, und verordnen nach Ver-
nehmung Unseres Staatsrathes und mit
Beyrath und Zustimmung Unserer Lieben
und Getreuen, der Stände des Reiches,
mit Aufhebung des §. 2. VL. 3. Abs. 2 und
3., der 69. 5. 6. und 7., dann F. 0. Zif.
1. des Gesetzes vom 11. September 1825,

über Ansäßigmachung und Verehelichung,
wie folgt:

Dieselben werden ersetzt, wie folgt:

#. 2. Unter diesen Voraussetzungen und
18
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Vorbedingungen wird die Ausaßigmachung rige auswartiger Staaten, mit wel-
durch nachstehende Titel begrundet: chen auf den Grunvd der Reciprocitat

I. Durch einen, dem Ansäßigkeits-Be- dießfallsige Verträge bestehen oder
werber eigenthumlich, oder in dem abgeschlossen werden, auf ein Grund-
Colonar-Verhaltnisse zugehörenden, steuer= Simplum von 1 fl. 30 kr.,
dem gesetzlichen Stener-Minimum jedoch mit derBeschränkung, daß bey

Tentsprechenden, bio zu dem Kapital- Eingebornen anderer Gemeinden des

Betrage dieses Minimums schulden- Köntreiche, welche das igembum
freyen Grumbesitz; bey Gant= oder Erekutions= Verkäu=

fen erwerben, ebenfalls ein Steuer-
II. durch Erwerbung eines realen oder Simplum von1fl. hinreichend seyn

radizirten Gewerbes; soll;

III. durch erlangte persönliche Gewerbs- c) fur sonstige Auslander auf ein Grund-
Concession, steuer= Simplum von 2 fl.

IV. durch einen, auf sonstige Weise voll-

ständig und nachhaltig gesichertenNah-
rungsstand.

Zu I. Das Steuer-Minimum des die a) für Gemeinde-Eingeborne auf ein
Ansäßigkeit von Gesetzes wegen begründen- Grundsteuer-Simplum ven 1fl. zo kr.
den Realbesitzes ist festgesetzti oder auf ein Häusersteuer-Simplum

* von 2 fl. 30 kr.;

B. in Gemeinden mit magistrati-
scher Verfassung:

A. In Landgemeinden b) für Eingeborne anderer Gemeinden,
ausschließlich des sters nachzuweifeirden schul- des Königreichs, dann für Angehö-
denfreyen Besitzes der nöthigen Wohn= und rige auswärtiger Staaten, mit wel-

Wirthschafts-Räume, dann Wirihschafro- chen auf den Grund der Reciproci-
Gebaude tät dießfallsige Verträge bestehen oder

abgeschlossen werden, auf ein Grund-
steuer-Simplum von2 fl., oder auf
ein Häusersteuer-Simplum von 4fl.,
sedoch mit der Beschränkung, daß bey

b) für Eingeborne anderer Gemeinden Eingebornen anderer Gemeinden des
des Königreichs, dann für Angehö- Königreiches, wilche das Eigenthum

a) für Eingeborne der berreltenden Ger
meinde auf ein Grundsteuer-Simp-
lum von1 fl.,
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bey Gant= oder Exekutions-Verkäu=
fen erwerben, ebrufalls ein Grund-
steuer= Simplum von 1 fl. 30 kr.
und ein Häusersteuer-Simplum von

2fl. 30 kr. hinreichend seyn solle;

c) für sonstige Ausländer auf ein Grund-
steuer-Simplum von3 fl. 30 kr.,
oder ein Häusersteuer-Simplum von
6 fl. —

und zwar in der Ark, daß in den städtischen
Gemeinden bey gemischtem Grund= und
Häuserbesitze vier Kreutzer Häusersteuer ei:
nem Kreutzer Grundsteuer gleich kommen.

In dem Untermainkreise wird das ana-

loge Grund= und Häusersteuer-Minimum
erfordert.

Zu III. Die Vorbedingungen perfönli-
cher Gewerbs=Verleihungensindindem
Gesetze vom 11. September 1325 auf-

gefährt.

Zu IV. Der auf andere Weise vollstän-
dig und nachhaltig gesicherte Nahrungsstand
endlich muß hervorgehen entweder

a) aus einem das Steuer-Minimum
nicht erreichenden, aber vermöge der
örtlichen Verhältnisse, oder im Ver-
bande mit dem Betriebs-Vermägen,
oder dem rerfönlichen Perhältnisse
des Erwerbers) das Fortkommen der
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Familie dennoch sichernden Grundbe-
sitze, oder

b) aus einer sichern, den Bedarf einer
Familie gewährenden Rente, oder

c) aus dem, die Zukunft einer Fami-
lie vortheilhaft gestaltenden Betrieb
einer den Gewerben nicht beyzuzäh-
lenden Erwerbsart, oder endlich

i) aus dem Lohn-Erwerbe, so fern die-
ser vermöge des örtlichen Bedarfs
und im Gegenhalte zu der Zahl be-
reits vorhandener Lohnarbeiter als
nachhaltige Nahrungsquelle betrach-
tet werden kann.

Uebrigens muß

1) bey Ansäßigmachungen auf Grundbe=
sitz auf reale oder radizirte Gewerbe das
direkte oder Nutzeigenthum durch Vorlage
des Ankunftstitels und bey etwaigen Zwei-
feln, insbesondere bey vermutheten Schein-
käufen durch genaue Untersuchung nachge-
wiesen werden. Dagegen bleibt aber auch
jedem Ansäßigkeito-Bewerber frey, die Er-
werbung der betreffenden Realitkt des rea-
len oder radizirten Gewerbes von der wirk-

lichen Zuerkenmung der Ansäßigkeit abhän-
gig zu machen, in welchem Falle die et-
waige Bewilligung der Ansößigkeit nur even-
tuell, d. h. unter der Voraussetzung der

18“
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innerhalb eines bestimmten Termined nach-
zuweisenden Erfüllung des Erwerbs-Ver-
trages erkheilt, und die Ansäßigkeits=Ur-
kunde nur nach erfolgtem Beweise des
wirklich vollzogenen Erwerbes ausgehändigt
wird.

2) Bey Ansähigmachungen auf Lohn-
erwerb nachkonstatirtem Vorhandenseyn der
Voraussetzung des gegenwärtigen K. zu IV.
lit. d., ist ganz vorzüglich Rucksicht auf
erprobten Fleiß und bewährte Tuchtigkeit
des Bewerbers zu nehmen, und bey sonst
gleichen Verhältnissen ausgedienten Sol-
daten, dann solchen Dienstboten den Vor-
zug zu geben, welche ohne häufigen Dienst-
wechsel 15 Jahre hindurch mit Treue und
Fleih gedient und durch langes Verbleiben
in demselben Dienste, so wie durch Anle-
gung namhafter Ersparnisse bey der Spar-
kasse, oder auf sonst fruchtbringende Weise.

Beweise von häuslichem Sinne gegeben
haben.

g. 3. Abs. 2 und 3. Die Zerschla-

gung in kleinere Parzellen, als solche, auf
welchen das vorerwähnte Steuer-Minimum
hafeet, ist bey ludeigenen Gütern unbedingt,
bey gebundenen Comxleren aber nur nach
Uebereinkunft des Gutsherrn und des Grund-
holden gestaktet.

Dem Gutzherrn bleibt die Ertheilung
seiner Einwilligung zu Gutszertrummerun-

140

gen, so wie zur Repartition der grundherr-
lichen Reichnisse stets frey, und er kann
dazu nicht gezwungen werden, vorbehaltlich
jedoch der gesetzlichen Bestimmung über die
gerichtliche Supplirung des grundherrlichen

Consenses in allen jenen Fällen, wo dem
Guis-Complexe auch nach erfolgter Abtren-
nung das im §F. 2. bestimmte Steuer-Mi-
nimum von1fl. gelichert bleibt.

§. 5. Die Ansäßigkeit wird bey de-
flnitivem Eintritte in ein äöffentliches Amt
des Staates, der Kirche, oder der Gemeinde,
durch die Anstellungs-Urkunde, und bey
persönlichen Gewerbs= Concessionen durch

die im Berufungefalle bestätigte Conces-
sions- Urkunde erworben.

Alle übrigen Arten von Ansäßigmachun-
gen setzen einen in Rechtskraft erwachsenen
Beschluß über das Vorhandenseyn der all-
gemeinen und besondern Vorbedingungen
C. 1 und 2) voraus.

§ 6. Uebersiedlungen schon ansäßiger
Staatsbürger aus einer Gemeinde in die
andere, werden, so ferne sse mit einer Ver-
#inderung der Heimath verbunden sind, gleich
neuen Ansäßigmachungen behandelt; von den
allgemeinen Vorbedingungen ist jedoch nur
der NachweisdesLeumundsunddieBe-
achtung, ob bimvilrechtliche Hindernisse der
Aufnahmeindemtreffenden Orte entgegen
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stehen, zu wiederholen; Einwanderungen
aus dem Auslande, insoferne sie mit ge-—
horiger Bewilligung geschehen, folgen den
im F. 2. gegebenen Normen.

&amp;. 7. Die Gemeinden find zur Erhe-
bung von Aufnahms= Gebühren nach fol-
genden Normen berechtiget:

I. für wirkliche Gemeindeglieder:

a) in Städten erster Klasse wird die
Aufnahms= Gebühr festgesetzt zwi-
schen o und 100 fl.;

b) in Städten zweyter Klasse zwischen
40 und 6o fl.:

in Städten dritter Klasse und Märk-
ten mit magistratischer Verfassung
zwischen 25 und 40 fl.;

2

d) in Landgemeinden nach Maßgabe der
Größe der mit der Eigenschaft eines
wirklichen Gemeindegliedes verbunde-
nen Nutzungen

zwischen 1 bis 3fl.
„ 8 „ 16 „

„ 16 „ 25 „

In welche dieser drey Haupkklassen jede
Landgemeinde eingereiht werden soll, wird
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auf den gutachtlichen Antrag der niedern
Curatel-Behörde durch die Kreisregierung,
vorbehaltlich des Rekurses der betreffenden
Gemeinde an das k. Staats-Ministerium

des Innern festgesetzt.

II. Fur Insassen und Beysassen wird
die Aufnahms-Gebühr festgesetzt.

a) In Gemeinden mit magistratischer Ver-
fassung zmischen 10 bis 25 fl.,

b) in Landgemeinden zwischen 1 bis# fl.

Die näheren Bestimmungen über die
Abstufungen der Aufnahmsgebühren inner-
halb der gegebenen Hauptklassen werden
durch Beschlüsse der Magistrate oder der
Land-Gemeinde-Verwaltungen, jedoch in
der Art festgesetzt, daß

1) Angehörige der nämlichen Gemeinde
eine verhältnißmäßig geringere Auf-
nahms-Gebühr zu entrichten haben,
als

2) jene, welche aus einer andern inlan-
dischen Gemeinde geburtig sind, und
diese

3) wieder eine geringere, als die Aus-
lander;
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4) Angehörige solcher Staaten, mit wel-
chen der Zollverein besteht, werden
den Inländern aus andern Gemein=
den gleichgeachtet.

S. 9. Ziff. 1. Zur Vernehmung der
Betheiligten sub b. und c. ist eine kurze
und unerstreckliche Frist mit der Folge an-
zuberaumen, daß diejenigen, welche ohner-
achtet gehörig erfolgter Ladung ihre Erkli-
rung an dem dießfalls bestimmten Tage
nicht abgeben, als dem Gesuche zustim-
mend angesehen werden sollen.

Als Betheiligte sind zu betrachten:

a)die Gemeinden, deren Nichteinwilli-
gung bey Ansäßigmachungen aus den
im 6. 2. Ziff. 1. 2. und 3. ange-

führten Titeln das Recht der bloßen
Erinnerung in dem Falle des &amp;. 2.
Ziff. 4. aber jenes des absolut hin-
dernden Widerspruches behauptet, in
so ferne es sich nicht

a) um Niedenlassung auf ein ge-
genwärtig schon bestehendes häus-
liches Anwesen, oder

8) um die Nachweisung eines Ti-
tels der Ansäßigmachung Be-
hufs der Verehelichung eines
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noch nicht definitiv angestellten
Dieners des Staates, derKirche.
oder Gemeinde handelk;

b) der Armenpflegschafts-Rath;

P) die gleichmäßigen Bewerber um die-
selbe Kathegorie der Ansäßigkeit, falls
sie sich durch die — einem Dritten

verliehene Ansäßigmachung in ihren
Ansprüchen beschränkt glauben; endlich

die Grund= und Gerichtsherren, in-
sofern es sich um Ansaßigmachungen
von Grund= und Gerichtsholden han-
delt.

d

Das Einwilligungs= und Berufungs-
Recht steht zu, wenn die Voraussetzungen
der lit. d. vorhanden sind, dem Grund-
und Gerichtsherrn.

Das gemeindliche Einwilligungs= und
Berufungs-Recht wird in Gemeinden mit
magistratischer Verfassung von den Ge-
meinde-Bevollmächtigten, in den Lamge-
meinden von dem Gemeinde-Ausschusse,oder
so ferne es sich um Begründung eines neuen
Anwesens handelt, von der Gesammt-Ge-
meinde ausgeübt.

Die Gemeinde= Bevollmächtigten üben
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diese Rechte nach Vorschrift der 96. 86 Das Staats-Ministerium des Innern
und 87 des Gemeinde-Edikts. ist mit dem Vollzuge des gegenwärtigen Ge-

setzes beauftragt.

Gegeben, München am 1. July 1834.

Ludwig.

Fürst v. Wrede, Frhr. v. Lerchenfeld, v. Weinrich, Frhr. v. Gise,
Fürst v. Oettingen-Wallerstein, Frhr. v. Schrenk.

Nach Königlich allerhschstem Befehl:
der

. Staatsrath und General-Sekretär:

Egid v. Kobell.
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Gesetzblatt
fur das

Königreich Bayern.

70. 17.
—

München, den 12. July 1834.

Inbalt.
Gesetztiche Beslmmungen, dle Derletzungen der Jollordnung und dle Bestrafung dleser Derletzungen detrestend.

(XVI. Deolage zum Ablschlede fur die Ständevrersammlung.)

Gesetzliche Bestimmungen, die Verletzungen der
Zollordnung und die Bestrafung dieser Ver-

letzungen betreffend.

Ltudwig,
von Gottes Gnaden König von Bayern

c. 2c.

In der Absicht, diejenigen Bestimmungen,
welche im Zollgesetze vom 15. Aug. 1828,

Kap. VIII. von Verletzungen der Zollord-
nung und von Bestrafung dieser Verletzun-
gen handeln, nach Anforderung des Voll-
Jjuges der großen Zollvereinigung und mit
Beachtung der Verhältnisse des — seit dem

Erscheinen jenes Gesetzes von der Zolllinie
umschlossenen Nheinkreises gehsrig zu er-
gänzen, und sodann gesondert, nach Andeu-
tung des F. 187 der Zollordnung vom 0.
November 1833, wie andurch geschieht —

publiciren zu lassen, haben Wir nach Ver-
nehmung Unseres Staatsraths und mie
Beyrath und Zustimmung Unserer Lieben

19
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und Getreuen, der Stande des Reiches be-
schlossen und verordnen, wie folgt:

F. 1.

1) Zuwiderhandlungen gegen die Vor-
schriften der Zollordnung oder gegen die
in Folge derselben erlassenen und öffent-
lich bekannt gemachten Anordnungen, ohne
dadurch das Zollgefäll, — worunker hier

und in den nachfolgenden Bestimmungen
alle in der Zollordnung, oder im Tarif,
oder in den Jollvereinigungs-Verträgen
bezeichneten Abgaben verstanden werden
—zu verletzen, unterliegen einer Ord-

nungsstrafe in Geld, von ein bis fünf
und zwanzig Gulden.

2) Bey einer Verkurzung des Zollge-
fälles:

a) unter fünf Gulden hat im ersten Fall
der vierfache Betrag der gefährdeten
Gebühr als Strafe einzutreten, im
zweyten Falle der sechsfache Betrag
der gefährdeten Gebühr, im dritten
Falle der achtfache Betrag der ge-
fährdeten Gebühr, und in diesem Falle
auch die Konfiskation der Waaren,
an welcher die Defraudation began-
gen oder beabsichtigt worden ist.

b) Bey einer Verkürzung des Zollge-
fälles von fünf Gulden und darüber
wird im ersten Falle der zehnfache
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Betrag drr gefährdeten Gebähr als
Strafe bestimmt, im zweyten Falle
der fünfzehnfache Betrag der gefähr-
deten Gebühr und die Konfiskation,
im dritten Falle der zwanzigfache Be-
trag der gefähndeten Gebühr und die
Konfiskation.

Wer eine Verkürzung des Zollgefälles
sich noch öfter zu Schulden kommen läßt,
soll nicht nur der Strafe des dritten Falles
unterliegen, sondern auch der Gewerbs-Con-
cession (im Rheinkreise des Patentes) wo-
bey er defrandirt hat, verlustig werden.

3) Wer die zollbaren Gegenstände im
Gewichte, Maaße, oder Werthe (so weit
dieser als Belegungsmaaßstab angenommen
ist) in der Art zu gering deklarirt, daß
die Difserenz den zehnten Theil des dekla-
rirten Ganzen übersteigt, hiebey aber ein-
zelne Colli oder Stücke nicht verschwiegen
hat, — wird um den vierfachen Betrag

der verkürzten Gebühr bestraft. Im zwey-
ten Falle tritt die Strafe des achtfachen,
und im dritten Falle und in allen folgen=
den Fällen die Strafe des zwölffachen Be-
trages der verkürzten Gebühr und Konfis=
kation ein.

4) Wer einen Passtir= oder Control=
schein für Waaren, welche von einem in-
ländischen Orte verführt werden, nicht vor-
schriftmäßig ablegt, hat den vierfachen Be-
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trat des Ausgangszolles als Strase zu er-
legen.

Sind die verführken Waaren frey vom
Ausgangszolle, so findet im obigen Falle
eine Geldstrafe von einem bis fünf und
zwanzig Gulden statt.

5) Wer gegen das Verbot ausländi-
sches Salz oder Stoffe, woraus Salz ge-
zogen werden kann, einbringt, niederlegt,
auf irgend eine Weise an sich bringt, ver-
kaust, oder ohne besondere Erlaubniß durch-
führt, unterliegt einer Strafe von fünf
Gulden vom Zentner, im Wiederholungs-
felle von zehn Gulden vom Zentner.

6) Besteht ein Verbot, Salz, Salpe-
ter und Schießpulver auszuführen, so un-
terliegt derjenige, welcher dieses Verbot
übertritt, der bey Zisser 5. festgesetzten
Strafe.

7) Wer Zollyapiere über durchgeheude
oder nicht volkständig verzollte Gegenstände
im verpackten Zustande nicht vorschriftmäßig
ablegt, oder diese Bescheinigung ohne Bey-
bringung der Wagaren ablegen will, unter-
lisgt der Strafe des fünffachen Betrages
des höchsten Eingangszolles. Wären aber
die Waaren unverpackt, oder nach ihrem
Inhalte nach vorausgegangener zollämtlicher
Behandlung bekannt, so wird der fünffache

Beträg des tarlfmäßigen Eingangszolles als
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g. 2.

Als Verbrechen oder Vergehen konnen
die im gegenwartigen Gesetze vorgesehenen
Straffälle nur dann behandelt werden, wenn

mit denselben solche Handlungen oder Un-
terlassungen verbunden sind, für welche die
allgemeinen Strafgesetze eine Vergehens-
oder Verbrechens-Strafe bestimmen. Mit
einer Freyheitsstrafe von zwey bis acht Jah-
ren werden insbesondere belegt: Schwär=
zungen, welche in Rotten oder mit gewaff-
neter Hand geschehen, oder solche, woben
die Zollverkürzung in „Verbindung mit ei-
ner Assekuranz-Gesellschaft begangen wird.

Unter Rotten wird eine Anzahl von
wenigstens zehn Personen verstanden.

K. 3.

Bey den in Ziff. 2 — des 9. 1. ange-

gebenen Verletzungen der Zollordnung fin-
det neben den gesetzlichen Strafen und de-
ren Folgen auch die Confiskation in folgen-
den, besonderen Fällen statt:

1) wenn Gegenstände ein= aus= oder

durchgeführt werden, deren Eingang,
Ausgaug oder Durchgang ganz ver-
boten ist;

2) wenn die Zollstelle, sey es im Ein-
Aus= oder Durchgange, ohne An-
meldung zur amtlichen Behandlung
übergangen, oder wenn eine zollbare
*
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Waare auf verbotenen Wegen ein=
oder ausgebracht, oder wenn die noch
nicht verzollte Waare heimlich abge-
stoßen, ausgewechselt, oder vermin-
dert wird;

3) wenn die gollbaren Gegenstände ver-

4)

5)

schwiegen oder die Waaren falsch und
in einer Qualitat, die einem gerin-
geren Zollsatze unterliegt, deklarirt
werden;

wenn die an eingehende oder durch-

gehende Güter amtlich angelegte Ver-
sicherung verletzt wird, und über de-
ren Zufall sich nicht genügend aus-
gewiesen werden kann;

wenn bewilligte Begünstigungen miß-
braucht, oder Begünstigungescheine nicht
vorschriftmäßig abgelegt werden.

 *ie

Die Confiscation erstreckt sich:

) auf diejenigen Frachtwaaren, in Hin-
sicht deren der Zoll verkürzt werden
sollte, auf Schiff und Geschirr, (Wa-
gen und Pferde) wenn der Zollpflich-
tige und der Frachtführer zugleich
schuldig befunden wurden, oder wenn
der Fuhrmann zugleich Eigenthümer
der Fracht, oder der Zollpflichtige Ei-
genthümer des Schisses, des Wa-
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gens, der Pferde und des Geschir-
res ist,

b) auf jene Frachtwaaren allein, wenn
der Zollpflichtige der Bestrafte ist;

c) bloß auf das Schiff, den Wagen,
die Pferde und das Geschirr, wenn
der Frachtführer der Bestrafte ist.

Als Eigenthümer der Fracht wird der
Fuhrmann immer angesehen, wenn er mit
keinem Frachtbriese versehen ist. Sind die
Gegenstände nicht mehr vorhanden, so muß
der durch eidliche Schätzung ausgemittelte
Werth bezahlt, oder wenn die Werthschä-
tzung unmöglich ist, statt der Confiskation
auf fünfzig bis zweytausend Gulden nach
Erwägung aller Umstände erkannt werden.

*o-

Die genannten Gegenstände werden auf
eine glaubwürdige Anzeige sogleich in Be-
schlag genommen, und wenn die Anschul-
digung von der Art ist, daß darauf eine
Untersuchung vorgekehrt werden kann, so
lange entweder bey Gericht oder auf An-
ordnung des Gerichtes verwahrt, bis das
Erkenntniß in Rechtskraft übergegangen ist,
in so fern der Angeschuldigte nicht durch
baare Erlage des ganzen Werthes oder
durch Bürgen Sicherheit leistet.

Vieh und andere, dem Verderben aus-
gesetzte Gegenstände werden, wenn die Si-
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cherheit binnen acht Tagen nicht aufrecht
gemacht wird, nach eingetretener Untersu-
chung von Gerichtswegen öffentlich verstei-
gert und der Erlös wird nach gerichtlicher
Anweisung deponirk.

g. 6.

Bey einer zufälligen Verletzung der
Schnüre und Siegel kann sich der Fracht-
führer nur dadurch von der Strafe befreyen,
wenn er bey dem nächsten Gerichte oder

Zollamte auf seinem vorgezeichneten Wege
den Zufall anzeigt, und glaubwürdig nach-
weiset.

d. 7.

Der Beweis der Erfullung derjenigen
Verbindlichkeiten, woruber nach der Zoll-
Ordnung amtliche Urkunden ausgestellt, und
den Zollpftichtigen zur Aufbewahrung über-
geben werden müssen, kann nur mit diesen
Urkunden geführt werden. Wer eine solche
Urkunde durch Unglück oder Zufall verliert,
kann von dem Zollamte, welches sie aus-

gestellt hat, jederzeit ein Attest verlangen,
worin ihm die Erfüllung seiner gollgesetzli-
chen Verbindlichkeiten auf den Grund der
Zollbücher bezeugt, und welches jederzeit
als Beweis der erfüllten Obliegenheit an-
gesehen wird. Für dieses Attest ist nur
die einfache Taxgebühr zu entrichten; derje-
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nige, dem die Ausstellung einer in der Zoll-
ordnung vorgeschriebenen amtlichen Urkunde
verweigert wird, kann innerhalb drey Mo-
naten selbst oder durch einen Dritten bey
der obersten Zollverwaltungsstelle daruber
Beschwerde fuhren. Unterlaßt er dieses, so
muß er, wenn er in Untersuchung kommt,
und sich mit den amtlichen Urkunden nicht
ausweisen kann, rechtsformlich darthun,
daß ihm, ungeachtet er seine zollgesetzliche
Verbindlichkeit erfüllt hat, die Ausfertigung
dieser Urkunden verweigert worden ist.

Im Falle der unrechtmäßigen Verwei-
gerung oder der verzögerten Ausstellung
derselben haben die Beamten für allen dar-
aus entstehenden Schaden zu haften, ohne
daß biedurch das Strafverfahren im Dis-
eiplinarwege ausgeschlossen wird. Der Be-
weis der Erfüllung der zollgesetzlichen Ver-
bindlichkeiten, worüber keine amtliche Ur-
kunden auszustellen sind, kann auf erhobene
Klage auch durch exceptionsfreye Zeugen
geführt werden.

ie“

Das Familienhaupt haftet rücksichtlich
der Geldbuße und des Ersatzes für die Ge-
fährden und Uebertretungen, welche für das-
selbe in seinem Geschäfte durch die unter
seiner natürlichen Gewalt stehenden Fami-
lienglieder begangen werden, so wie der
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Dienstherr für die Grfährdn und Ueber-
tretungen seiner gebrödeten Diener, rück-
sichtch der Geldbuße und des Erfatzes,
ausser, wenn sie erweislich ohne sein Wise
sen und Willen verübt worden sind.

. 0.

Vermögenslose Uebertreter der Zollord=
nung und deren Gehilfen werden statt der
Geldstrafe mit einer Freyheitsstrafe in der
Art belegt, daß die Summe von fünf und
zwanzig Gulden einer einfachen Gefängniß=
strafe von acht Tagen gleich geachtet, je-
doch die Dauer des Arrestes über drey
Monate niemals erstreckt werden soll.

Auch diese Dauer soll diesseits des
Rheins auf die im Strasgesetzbuche vom
Jahre 1915 Art. 20. und 80. bezeichnete
Weise verkürzt werden können.

Auf Gefängnißstrafe statt Geldstrafe soll
nur dann erkannt werden, wenn auch die

für die Zollgebühren, Geld= und Confis=
kations-Strafen haftenden Personen diese
Beträge nicht zu zahlen vermögen. Doch
ist diesseits des Rheins gestattet, die Ge-
fängnißstrafe auch eventuell zu verhängen,
jenseits des Rheins tritt, im Falle der
Nichtzahlung der Zollgebühren, Geld= und
Confiskationsstrafen, die Leibeshaft nach
Inhalt der einschlägigen Bestimmungen des
Strafgesetzbuches ein.
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. 10.

Fur alle Geldstrafen haften, wenn nicht
hinlangliche baare Sicherheit geleistet wird,
Schiff und Geschirr (Wagen, Pferde 2c.),
wenn der Frachtfuhrer, so wie die Waare,
— wenn der Zollpflichtige — beydes aber,

wenn der Frachtfuhrer und Zollpflichtige
zugleich schuldig sind, und wenn nicht im-
mer nach vierzehn Tagen die erkannte Strafe
erlegt wird, erfolgt der össentliche Verkauf
der genannten Gegenstände.

Der Mehrerlös wird an den Eigenthu-
mer zurückbegahlt.

F. 11.

Von verlassenen Handelsgütern wird,
wenn nicht das Gegentheil offenbar ist, an-
genommen, daß das Zollgefäll in Bezie-
hung auf selbe verkürzt worden sey, und
sie unterliegen der Confiskation.

Die Thatsache ist jedoch öffentlich be-
kannt zu machen und erst nach dem Ab-
laufe von sechs Monaten vom Datum der

Bekanntmachung kann die Einziehung er-
kannt werden, wenn sich der Eigenthumer
nicht meldet und rechtfertiget.

Ausgenommen hievon sind das verlas-
sene ausländische Salz und andere Gegen-
stände, deren Einfuhr oder Durchfuhr ver-
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boten ist, die Confiskation derselben ist
ohne weiters sogleich zu erkennen.

N. 12.

Die Untersuchung wegen unterlassung
dervorschristmäßigen und rechtzeitigen Ab-
lage zollamtlicher Papiere muß inner Jah-
resfrist, vom Tage der Ausstellung dieser
Papiere gerechnet, begonnen werden; außer-
dem tritt dle Verjährung ein.

Diese wird durch eine inner des Zeit-
raumes eines Jahres begonnene neue Ueber-

tretung unterbrochen; die erst nach erfolg-
ter Revisions-Erinnerung geschehene Ab-
lage wird als nicht geschehen angesehen.

F. 15.

Den Schadenersatz oder die Zollgebühr
hat der Verurtheilte neben der Strafe be-
sonders zu leisten, ebenso die Kosten der
Untersuchungs-Verhandlungen besonders zu
vergüten.

 . 14.

In allen Untersuchungsfällen, in wel-
chen durch das vorliegende Gesetz nicht et-
was Eigenthümliches verordnet wird, sol-

len die allgemeinen, gesetzlichen Bestimmun=
en Anwendung finden.

102

. 15.

Ueber Perletzungen der Zollordnung,
bey denen es sich nicht um eine Verbre-
chens= oder Vergehensstrafe handelt, er-

kennen, in so ferne die Contravenienten
auf Belehren über den Fall der Strafe
sich bey Geldstrafen und Confiskationen
nicht selbst freywillig den Aussprüchen der
zuständigen Zollbehörden unterwerfen, in
erster Instanz

a) in den Kreisen diesseits des Nheins
die unmittelbaren königlichen Gerichte,
in deren Bezirken die Verletqzung ent-
deckt wird.

In den standesherrlichen Gebieten soll
es jedoch hinsichtlich der Judikatur, wie
bisher, gehalten werden.

b) Im heinkreise erkennen die königl.
Friedenogerichte, und zwar in der
Eigenschaft als Polizeygerichte und
ohne Concurrenz des öffentlichen Mi-
nisteriums.

Die Judikatur wegen Nichtablage der
Zollpapiere steht denjenigen Gerichts-Be-
hörden zu, in deren Sprengel sich die Zoll-
stätte befindet, bey welcher die Zollpapiere
hätten abgelegt werden sollen.

In den vorbemerkten Fällen der frey-
willigen Unterwerfung hat die Zollbehörde
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ein Protokoll aufzunehmen, welches
hält:

1) die Art und Weise, in welcher das
Gesetz übertreten worden ist,

2) die gesetzlich bestimmten Strafen,
und im Falle des F. 1. diejenige
Strafe, welche den Umständen an-
gemessen erscheint;

3) die Erklärung des Contravenienten,
daß er vorziehe, sich der Strafe ohne
gerichtliche Entscheidung zu unterwer-
fen,

4) den hierauf von der Zollbehorde ge-
faßten Beschluß.

Wer hienach auf dem administrativen
Wege bestraft worden ist, soll im Wieder-
holungsfalle eben so behandelt werden, als
wenn die Strafe im ersten Falle von der
Gerichtsbehörde erkannt worden wäre.

ent-

. 16.

Das gerichtliche Verfahren bey Unter-
suchung der Zollstraffälle ist summarisch,
und wird von Amts wegen im Unterfu-
chungswege geführt, nach den für die Be-
handlung der Polizen-Straffälle bestehen-
den Bestimmungen.

Im heinkreise ist bey der Verfolgung
und Aburtheilung der Verfehlungen gegen
die Zollordnung, bey denen es sich nicht
um eine Vergehens= oder Verbrechensstrafe
handelt, in erster Instanz das polizeyliche,

1164

in zweyter Instanz das zuchtpolizeyliche
Verfahren, so wie dasselbe im ersten Titel
des II. Buches uber den Kriminalprozeß
(code d’instruction criminelle) vorgezeich-
net ist, zu beobachten.

In Perbrechens= und Vergehensfällen
richtet sich das Verfahren nach den Bestim-
mungen der allgemeinen Strafgesetze.

Den Zollbehörden diesseits des Rheins
steht die Constatirung der Zoll-Contraven-
tionsfälle in der Art zu, wie nach dem
Strafgesetzbuche Theil II. Art. 18. bis 22.
und Art. 65, die Polizeybehsrden in ihrem
Verhälenisse zur Strafgewalt, auch zur Er-
forschung strafrechtlicher Handlungen und
zur Ausmittelung der Thäter zu wirken er-
mächtiget und verpflichtet sind.

Im heinkreise richten sich die Befug-
nisse der Zollbehrden nach den Bestim-
mungen des Kriminal-pProzesses (code
 y instruction criminelle Buch I. Kap. 2.
und 5. S. 50. über die Befugniß der Maire
und Polizeykommissäre. — Haussuchungen
können jedoch von der Zollbehörde nur nach
Vorschrift des Art. 10. des Crimminal=
Verfahrens (code d’insruction criminelle)
vorgenommen werden.

&amp;. 17.

Von den Gerichken sind die Akten vor
Erlassung des Spruches zur Erinnerung
und nach gefälltem Spruche zur Bemessung
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des allenfalls einzufuhrenden Rechtsmittels
den einschlägigen Fiskalen oder den an ihre
Stelle tretenden Beamten zur Einsicht vor-

zulegen.

In Contraventions-Fällen, welche nur
arbiträre Bestrafung zur Folge haben, un-
terbleibt die Aktenvorlage vor dem Spruche.

Im heinkreise dagegen haben sowohl
in erster, als zweyter Instanz, so wie auch
bey dem Kassations-Gerichtshofe die von
der obersten Zolloerwaltungo-Stelle hiezu
ermächtigten Individuen den gerichtlichen
Verhandlungen bepzuwohnen und im Na-
men der Zollverwaltung die geeigneten Au-

träge zu stellen und nöthigen Falles die
vom Gerichte verlangten Erläuterungen über
die Natur und Eigenthümlichkeiten der Zoll-
Gesetz-Uebertretung, worüber zu entschei-
den ist, zu ertheilen. Denselben ist ein
Platz innerhalb den Gerichtöschranken an-

zuweisen.

Jedoch sind die Zoll-Erhebungo-Be-
hörden befugt, da, wo das Interesse der
Zollverwaltung die BeywohnungvonZoll-
Beamten an den Gerichten erster Instanz

nicht nothwendig erheischt, ihre Anträge
bloß schriftlich an die Gerichte gelangen
zu lassen, in welchem Falle jedoch die . 15
lit. D rücksichtlich des öffentlichen Ministe-
riums festgesetzte Ausnahme nicht statt findet.
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K. 13.

In allen Fällen, in welchen nach den
gesetzlichen Bestimmungen eine Berufung
zuläßig ist, kann dieses Rechtsmittel bey
der zweyten Instanz, nämlich in den Krei-
sen diesseits des Rheins bey dem einschlä-
gigen Appellationsgerichte, im Nheinkreise
aber bey dem Bezirksgerichte in Anwendung
gebracht werden. Die Berufung an das k.
Oberappellations-Gericht kann diesseits des
Rheins in den Fällen, wo die Strafsumme
vierhundert Gulden und darüber beträgt,
oder der Verlust der Gewerbs-Conzession
ausgesprochen ist, auch dann statt fin-
den, wenn die Erkenntnisse der ersten und

zweyten Instanz gleichlautend ausgefallen
sind.

Im Rheinkreise hat eine dritte Instanz
nicht Platz, jedoch bleibt sowohl dem Be-
schuldigten, als der Zollverwoltung der Re-
kurs an den Kassationshof in Gemäßheit
des Gesetzbuches über den Kriminal-Pro-
zeß (code ’instruction criminelle) Buch
II. Tit. III. Kap. I. und II. vorbehalten.

Als Berufungsfrist sowohl zur zweyten,
als dritten Instanz werden in den Kreisen
diesseits des Rheins für Inländer dreyßig
Tage, für Ausländer sechzig Tage festge-
setzt. — Im Rheinkreise hat die Berufung
in der durch Art. 203. der Kriminal-Pro-

20
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zeß--Ordnung vorgeschriebenen Form und
Frist zu geschehen.

g. 19.

Von allen Geldstrafen und dem Werthe
des eingegangenen Gutes fällt die Hälfte
dem Aufbringer und die andere Hälfte dem
Unterstützungsfonde der Zollverwaltung zu.

Die Bestimmung, ob und in wie weit
die Zollbeamten und Diener, dann die bey
der Zollwache aufgestellten Individuen, wenn
sie Anzeiger sind, einen Antheil an den
Strafbeträgen erhalten können, bleibt den
administrativen Anordnungen vorbehalten.

6. 20.
Der Strafantheil, welcher dem Auf-

Gegeben, München am 1. July
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bringer nach rechtskraftigem Erkenntnisse zu-
kommt, soll ihm ungeschmalert verbleiben,
insoferne er nicht zu Gunsten der Schuldi-
gen oder des Unterstutzungsfondes freywillig
darauf verzichtet. Zollbedienstete, welche sich
bestechen lassen, zu Defraudationen mitwir-
ken, die Zollpflichtigen zu Gefahrden zu
verleiten suchen, oder die abzulegenden Pol-
leten ohne Vorweisung der Waaren anneh-
men, sollen nach den allgemeinen Strafge=
setzen bestraft werden. — Zollbeamte und

Diener werden in Bezug auf ihre Amts-
handlungen auf den F. 8. Tit. IV. der
Verfassungs-Urkunde hingewiesen, und je-
dem Staatsbürger bleibt die Verfolgung
seiner Rechte gegen sie, im Falle der Ueber-
schreitung ihrer Amtöpflicht, vorbehalten.

1834.

Ludwig.

Fürstv.Wrede,Frhr.v.Lerchenfeld,v.Weinrich,Frhr.v.Gise,
Fürst v. Oettingen-Wallerstein, Frhr. v. Schrenk.

Nach Königlich allerhöchstem Befehl:
der

Staatorath und General-Sekretär:

Egid v. Kobell.
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Gesetblatt
170

für das

Königreich Bayern.

M I18.

München, den 12. July 1033.

Inhal ti:

Bestlmmungen über elne Binnencontrole im Inlande. (XVII. Beylage zum Abschled für dle Ständever=
sammlung.

Bestimmungen
über eine Binnencontrole im Inlande.

Ludwig,
von Gottes Gnaden König von Bayern

„2c. 2c.

N achdem durch die Zollvereinigung in den
meisten Vereinsstaaten bereits eine Binnen=
controle durch Beaufsichtigung des Waaren

Verkehrs ausser dem Grenzbezirke Anwen-
dung findet, so haben Wir in solcher Be-
ziehung nach Vernehmung Unseres Staats=
rathes und mit Beirath und Zustimmung
Unserer Lieben und Getreuen der Stände
des Reichs beschlossen, zu bestimmen, wie
folgt:

9. 1.
Die aus dem Auslande oder aus dem

Grenzbezirke in das Binnenland ubergehen-
21
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den, oder gleichnamigen inländischen Waa-
ren müssen zum Ausweis der geschehenen
Verzollung oder Anmeldung mit der im
Grenzbezirke empfangenen Bezettelung bis
zum Bestimmungrort begleitet senn. Auch
haben die Handelsleute besondere Aufschrei-
bungen zu halten, worin die verzollten
Waaren nach Gattung und Betrag, sowie
der Tag und Ort der Verzollung der un-
mittelbar aus dem Auslande bezogenen Ge-

genstände verzeichnet sind.

’

Im Falle eines dringenden Verdach-
tes, daß in einem Bezirke des Königreichs
Verkürzungen des Einfuhrzolles statt finden,
welche durch Handhabung der Vorschriften
der Zollordnung allein nicht abgestellt wer-
den können, kann ein solcher Bezirk höch-
stens auf drey Monate einer Binnencontrole
nach Art derfjenigen, die in der süchsischen
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Zollordnung 9. . 80 — 03 angeordnet ist,
sedoch mit der Vermei#ung alles nicht durch-
aus nöthigen Aufenthaltes und ohne Kosten
für die Versender und Empfänger unterwor-
sen, und nach Ablauf jener Zeit dieselbe
Maßregel unter denselben Bedingungen und
unter Beschränkung auf die Zeit von höch-
stens drey Monaten und fo oft, als noth-
wendig befunden wird, erneuert werden.

Die Bestimmungen dieses §. 2 gelten
jedoch blos für die folgenden Actikel: Wein,
Branntwein, Kaffee, Zucker aller Art, Ta-
bakfabrikate, baumwollene Stuhlwaaren,
und baumwollene mit Seide oder Wolle

gemischte Jenge, Seide und Seidenwaa-
ren, Wollenwaaren, Stabeisen, Eisen-
waaren.

Unser Staatsministerium der Finanzen
ist, nach Ums##ünden im Benehmen mit Un-
serm Staateministerium des Innern, mit
dem Vollzuge beauftragt.

Gegeben, München am 1. July 1831.

Lud wiig.
Furst v. Wrede. Frhr. v. Lerchenfeld. v. Weinrich. Frhr. v.

Gise. Furst v. Oettingen-Wallerstein. Frhr. v. Schreuk.
Nach Königlich Allerhöchstem Befehl:

der

Staatsrath und General-Sekretär:

Cgid v. Kobell.
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für das

Köoöni greich Bayern.

W. 19.

München, den 12. July 1834.

Inhakt.
Gesed, das Chausseegeld betr. (XVIII. Bellage zum Abschlede für dle Seändeversammkung.)

Ge s t tz /
das Chausseegeld betreffend.

Ludwig,
von Gottes Gnaden König von Bayern

2c. 2.

N.aen die Erhebung des Jollbeischlages
wie derselbe zur Surrogirung des Einfuhr=
weggeldes nach F. 20. der Zollordnung vom
15. August 1828 festgesetzt war, in Folge
des Vollzuges der großen ZJollvereinigung
unmöglich geworden, jedoch die Regulirung
eines Chaussee-Geldes überhaupt durch mehr-

fache Rücksichten geboren ist, so haben Wir
nach Vernehmung Unseres Sctaatsrathes
und mit Beirath und Zustimmung Unse-
rer Lieben und Gerreuen der Stände des

Reiches beschlossen, den dießfallssgen Tarif
mit den hierauf bezüglichen besondern Be-
stimmungen zu erlassen, wie folge:

I. Tarif.
Entrichtet werden für jede geographl=

sche Stunde:
I. Vom Lastfuhrwerke

A. Vom beladenen:

1) rierrädrigen für jedes Zuzehler bey
einer Bespannung:

22
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a) von vier und weniger Zugthieren
1kr. pf.

b) von fünf oder sechs 3 „ 2 „

IP) von sieben oder mehreren 5 „ 1„

2) zweirädrigen für jedes Zug-
thier bel einer Bespannung:

a) von einem oder zwei 348
#thieren 1 „ 35

b) von drei verglelchen 3 „2„

Fc) vier dergleichen und *
reren

3) ist der Radbeschlag eines
Lastfuhrwerks auswarts und
in gerader Flache sechs Zoll
und daruber breit, auch

ohne hervorstehende Nagel
oder Stifte, so wird statt
der Satze 1. Lit. b. und
c. und 2. Lit. b. und c.

nur entrichtet von jedem

Zugthier „ 3.

4) von Schlitten füc jedes

Zugthier ohne Unterschied
der Zahl „ 3„

B. von unbeladenen:

1) Frachtwigen für jedes Zug-
thier so «1«—«

2) von hewöhnlichem Land-
fuhrwerke, deßgleichen von
Schlitten zum Fortschaffen

von Lasten fur jedes 3
thier * – % 2 %

E * —

II. von ledigen Pferden und
Maulthieren mit oder ohne
Last von jedenn . ke. 20f .

III. von Ochsen, Kühen und
Eseln pr Stück —,„ 10

IV. von Kälbern, Rindern,
Fohlen, Ziegen, Schafen,
deämmern und Schweinen
wird, wenn deren weni-

ger als fünf Stücke sind,
nichts entrichtet, von fünf
Stücken und mehr aber für
jede fünf Stücke . ——o,. 1 „

Anmerk. Reisende bezahlen das Weggeld
sernerhin nach den Bestimmungen und Vor-
aussetzungen des f. 20 der Zollordnung vom
15. August 1828, jedoch mit dem Unter-
schiede, daß bei der Rückvergütung das Aver-
sum nach sechzig, statt nach fünfzig Stun-
den in Berechnung kommen darf.

II. Zusätzliche Bestimmungen:
1) Ein Lastfuhrwerk wird fär bela-

den angenommen, wenn ausser den

Zubehörungen und Futter für höch-
stensdrei Tage, an anderen Gegenstän-
den mehr als die Ladung eines Schub-
karrens, nämlich zwei Centner auf
demselben sich besinde.

2) Zur Bespannung eines Fuhrwerkes
werden alle dabey befindlichen Pferde
(auch der Vorspann) gerechnet, wel-
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che nicht augenscheinlich eine andere
Bestimmung haben. Dagegen soll

an solchen Orten, wo durch ausge-
hangte Tafeln bemerklich gemacht ist,
daß wegen der steilen Ansteigung
Vorspann zu nehmen sey, wegen
dieses Vorspanns keine Erhsßhung
der Tarifsätze eintreten.
Von Lastwagen oder Karren, deren
Radbeschläge weniger als zwei Zoll
breit sind, ingleichen von solchen
deren Radbeschláge zwar eine größere
Breite, aber in der dusseren Seite
eine gebogene Fläche oder hervorste:
hende Kopfndgel oder Stifte haben,
sollen die Sätze des Tarifs doppelt
entrichtet werden. Jedoch soll diese
Bestimmung bei den gewöhnlichen
Landfuhrwerken erst mit dem 1. Jän-
ner 1835 in Wirksamkeit treten.

) Die Buuchtheile ker Gesammtstun-
denzahl bis zu vier Achtel kommen

gar nichte, über vier Achtel aber als
eine ganze Stunde in Ansatz.

1II. Befreiungen.
Befceit sind:

1) Fuhrwerke mit adungen im innern
Verkehr und im Ausgange;

2) Fuhrwerke mit Lbadungen im Durch-
gange auf den (nach Abschn. III. Abs.
IV. des Zolltarifs) begünstigten Steas-

3 —

sen, und zwar ganz oder theilweise
nach dem Ermessen der Regierung;
alle diejenigen Gegenstande der Ein-
fuhr, welche nach der Zollordnung
und dem Tarif vom Jahre 1828 ein,
fuhrzollfrei oder vom Zollbeischlag
befreit waren; ,

4) Fuhren fur Bestellung eigenthumli-
cher Grundstucke, auch von und nach
den Muhlen im Granzbezirke beladen
und unbeladen;

5) Hülfs= und Schubfuhren, beladen
und unbeladen;

6) leeres Fuhrwerk ohne Unterschied mit
inländischem Anspanne;

7) Vieh im innern Verkehr und im
Ausgange;

8) Vieh im Durchgange auf den (Absch.
III. Abs. IV. des Jolltarifs) begün-
stigten Straßen;

0) Alpen= und Weidevieh im Gränzbe=
zirke;

IV. Erhebung.
1) Die Erhebung des Chausseegeldes

erfolgt je bei dem Eintritts Zollamte
oder der gemeinschaftlichen Anmelde-
stelle bis zum nächsten Haupezoll=
oder Nebenamte im Innern, oder

bis zu der eigenen Weggeldstation,
und von da für die eingehenden,

wenn auch schon verzollten Gegen-

3 —
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stände bis zum endlichen Bestim-
mungsorte für die durchgehenden Ge-
genstände aber bis zum Austritts-Zoll=
amte oder bis zu der gemeinschaft-

lichen Anmeldestelle nach hiefür be-
sonders erfelgender Instruktion.

2) Bei gemischten Ladungen werden die
befreiten von den nichtbefreiten Ge-

genständen ausgeschieden, und nur
die lebteren nach dem respectiven An-
schlage der Zuglasten (ede zu zwölf
Jollzentnern) in Schuldigkeit gesetzt.

3) Weggelder im Gesammtbetrage unter
drei einen halben Kreuzer werden
nicht erhoben; die höheren aber in
das Heberegister eingetragen, und da-
für Quittungen ausgestellt, die den
Zoll= und Control-Bediensteten auf
Verlangen vorzuweisen sind.

4) Der Ertrag dieser Chausseegelder wird

Gegeben, München, am 1. July 1834.

Ku d

FürstvWrede. Frhr. v. Lerchenfeld.
Fürst v. Oettingen-Wallerstein.

Nach Königlich

Gise.
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ausschließlich zur Aufhebung und Ab-
lösung der Brücken= und Pflaster-
zölle in den Gemeinden verwendee,
soweit er nämlich dazu nöthig seyn
wird.

V. Strafbestimmungen.
Weggelddefraudationen werden mit dem

vierfachen Betrage der verkürzten Gebühr
beahndet. Beträgt diese nicht mehr als
dreißig Kreuzer, oder werden bloße Forma-
litäten verletzt, so tritt nur eine arbiträre
Strafe von einem Gulden bis einen Gul-

den dreißig Kreuzer ein. Die Abwandlung
erfolgt bey den betreffenden Polizeibehörden,
wenn nicht etwa der Kontravenient sich der-

selben bei dem Zellamte freiwillig unterwirft.
Unser Staatsministerium der Finan-

zen hat im geeigneten Benehmen mit Un-
serem Scaateministerium des Innern diese
Bestimmungen in Vollzug zu bringen.

w i 08.

v. Weinrich Frhr. v.
Frhr. v. Schrenk.

Allerhöchstem Befehl:
der

Staatsrath und General-Sekretär:
Egid v. Kobell.
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und Markungs-Gränzen. S. 130. §. 25.

Gemeindewesen. Gesetz, die Reoision der
Verordnung vom 17. May 1318, die
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Verfassung und Verwaltung der Gemein-
den betreffend. (XIV. Beylage zum Absch.
f. d. St. V. S. 100—132.(Bezug-—
nahme im Abschiede. S. 12. O.) —

Gemeindewesen. Abgeanderte 6§. des Ge-
memde= Edifts vom 17. May 1318.
S. 110. Befugnß der kleinern Städte
um Markte, in die Klassen der Landgemein-=
den zurücktreten zu können. S. 111. é. 1.

— — Eintheilung der einem Gemeindebezirk

angebörigen aber mit Gemeinde-Bürger-
recht nicht begabten Personen. S. 111
bis 112. 6. 2.

— — Vevollmächtigter für ein auswärto woh-

nendes Gemeindeglied. S. 112. &amp;. 3.
— — Besuguß der Magistrate, Ehrenburger

aufzunehmen. S. 112. S5. 1. Bestim=
mungen über die Theilung der Gemein-
degründe. S. 113 — 115. 5. 6ö. Bil-
dung der Magistrate. S. 110. 113.
d. B.

— — VorbedingungenzurStelleeinesrechts-
kundigen Bürgermeisters oder Magistrats-
raths, zu Stadt= und Marktschreibern.
S. 113. §. 0. Dauer der Funktion
dieser Personen. S. 113. 110. J. 10

— — Wahl des Mogistrats steht den Ge-

merndebevollmächtigten zu. S. 120. 6. 11.
— — Verwaltung des Communal= und Lo-

kal-Suftungs-Vermögeno, Verwaltung
des Kirchenvermögens. S. 120—122.
6. 12.

— — Vefugnisse des Magiustrats in Bezug

auf Verleihung von Gewerbê-Gerechtig-
keiten. S. 122. 6. 15. Wer von der
Stelle eines Gemeinde Bevollmächtigten
auogeschlossen sey. S. 125. 5ö. 15.
Vertretung der Gemeinde bey Ansäßig-
machungs= und Verehelichungs = Fra-
gen 2c. S. 121. ö. 17. Entschei-

XXII

dung abweichender Ansichten des Moagi-
strats und der Gemeinde: Bevollmächtig=
ten. S. 125. k. 16. Strasen, welche
gegen Gemeinde-WBevollmächtigte zu ver-
hängen sind. S. 125—120..Bestimmungen über Distriktovorsteher 2.
226. dá. 20. Bildung des Gemeinde=
Verwaltungs-Ausschusseo. S. 127 und
128. 6. 21. Bestätigung der Gemeinde-
Vorsteher und Gemeinde: Pfleger. S. 128
und 120. k. 22. Pflichten u. Obliegenheiten
des Gemeinde-Ausschusses hinsichtüch des.

Lokal= ½5. Stiftungs = Vermögens. S.120. 6. Aufsich: über Flur= und
1 n 39. eeinen. S. 130. 5. 25.

Emsscheidung und Vermittlung ven Ge-
meinde= Strettigkeiten. S. 130 — 132.

d. 26.

Gerichtsbarkeit. Gesetz über die Vindi-
kalien der Gerichtsbarkeiten. III. Beylage
zum Absch. f. d. St. V. S. 37—40.
(Bezugnahmebierauf im Abschiede SS. 8.)

Gerichtsstand. Gerichtsst
ken der bayerischen Hypotheken=
selbank. S. 35. 5. 0.

and der Filialban-
und Wech-

Gesepzbücher. Gesetz, die fernere Behand-
lung neuer oder revidirter Gesetzbücher
belessend. II. Beylage zum Absch. f. d.
St. V. S. 33.—30. (Bezugnahme im
Absch. f. d. St. V. S. 7.)

Gewerbswesen. K. Erklärung bezüglich der
ven den Ständen gemachten Modistka-
tionen zu dem Geset-Entwurse über ei-
nige Veränderungen der für das Ge-
werbswesen bestehenden Grundbestimmun-
gen vom 11. Sept. 1625. S. 12 bis
15. 0.

Griechische Glaubensgenossen. Gesetz
2
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die burgerlichen und politischen Rechte
der griechischen Glaubensgenossen betref-
fend. IV. Beylage zum Ablsch. f. d.
St. V. S. 41— 44. (Bezognahme im
Abschiede hierauf S. 8.)

Grundsteuer-Geseß, die Abänderung des
6. 114 des Grundsteuer-Gesetzes betref-
fend. VIII. Beylage zum Absch. f. d.
St. V. S. 60 — 70. (Bezugnahme im
Abschiede hierauf S. 0— 10.)

Grundsteuer-Geseß. Einführung der des-
nitiven Steuer S. 71. 9. 2. Bestimmun-
gen bey Erhöhungen oder Verminderung
des Rustikal-Steuersimplums. S. 71 —

2. 8. 3.

H.
Häusersteuergesetz. Königliche Erklérung

auf den Antrag der Stände wegen Revisson
des Häusersteuer-Gesetzes. S. 21. u. 22.

Handelsgüter. Wie verlassene Handelsgü-
ter anzusehen seyen. S. 100. 5. II.

Heimathe-Angehörige. (Ausschliessend
Heimaths-Berechtigte). S. 111. ö. 2.
Nr. 2. (Miethleute, Inleute). S. 111.
6. 2. Nr. 3.

Hypotheken= und Wechselbank. Gesetz
die Errichtung einer baper. Hypotheken=
und Wechselbank betr. X. Bepl. z. Absch.
f. d. Ständevers. S. 91 —36. (Bezugnahme
im Abschiede S. 11.) seehe Bank.

J.
Insassen. S. 111. 6. 2. Nr. 1. (sieh Ge-

meindewesen). Welche Aufnahmsgebühr
Insassen bey Ansäßigmachungs= und Ver-
ehelichungesällen zu entrichten haben. S.

1a2. S. 7. II. »

Instruktion zum Gewerbsgesetze vom 11.
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September 1825, wird für aufgehoben
erklärt. Gesetzblatt Nr. 1. S. 12. 0.

K.
Kanal. Gesetz, die Erbauung eines Kanals

zur Verbindung des Rheins mit der Do-
nau. XII. Beylage zum Abschiede für
die Ständeversammlung. (Bezugnahme
im Abschiede hierauf. S. 11 — 12.)
Richtung des Kanals. S. 00. Bestim-
mungen über das für die Anlagen des Ka-
nals zu ererwerbende Privat= und öffent-
liche Eigenthum. S. 00. Erster Absatz.
Privilegium der für Erbauung dieses Ka-
nals sich constituirenden Aktien-Gesellschaft.
S. 90. u. 100. zweyter Absatz. Die Kanal-
anlagen sind Eigenthum der Aktieninhaber.=
S. 100. Abs. 3. Tarif für Erhebung der
Kanalgebühren. S. 100. Abs. 4. Die dem
Kanal zu machende Auflage richtet sich
nach der Bonitätsklasse der daranstossenden
Grundstücke. S. 100 — 101. Abs. 5.

Kirchenvermögen. Verwaltung desselben.
S. 121. d6. 12. Mitglieder der Kir-
chenvermögens-Verwaltung. S. 121. 6.
12. a, b, C.

Kommunalvermögen. Stiftungsvermögen.
Verwaltung desselben in Städten u. Märk-
ten zweyt. unddrit. Klasse.S. 117. 6. B.

Kreisumlagen. Gesetz über die Festsetzung
des Maximums der Kreisumlagen für die
Jahre 1334 und die Deckung der auf
die Kreisfonds hingewiesenen Bedürfnisse.
IX. Beylage zum Abschiede f. d. Stände-=
Versammlung. S. 77 — 30. (Bezug=
nahme hierauf im Abschiede S. 10.)

— — Festsetzung des unüberschreitbaren

Maximums der zu erhebenden Kreisum=
lagen. S. 78. Art. I.
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L.
Landgerichte. Mehrbedarf des Etatso der

Landgerichte von 60,000 fl. wird ersetzt.
S. 78 und 80. Art. III.

Landräthe. Königliche Erklärung bezüglich
des Antrages der Stände wegen Entschä-
digung der Landräthe. S. 21 u. 22.

Lastfuhrwerke. Tarif, nach welchem bey
denselben das Chauseegeld erhoben wird.
S. 173. ff.

Lokalstiftungs-Vermögen. Verwaltung
deoselben in den Städten dritter Klasse.
S. 116. 6. 8.

M.
Magistrate. Bildung derselben: 1) in Städ-

ten erster Klasse. S. 116. 9. 8. Nr. 1.
2) in den Städten zweyter Klasse. S
116. . 2. Nr. 2. 3) in den Städten
und Märkten drikter Klasse. S. 110 u.
117. Nr. 3. Wahl des Magistrates.
S. 120. ö. 11. Rechte, Pflichten und
Obliegenheiten des Magistrates bezüglich
des Communal= und des Lokal-Stiftungs-
Vermögens c. Verleihung von Gewerbs-

GEorechtigkeien S. 120 — 422..12.und 6.
—is Bestimmungen über de-

ren Qualifikation c. S. 118 —120.

6. 0 u. 10.

Maximum der Kreisumlagen. Sieh Kreis-
Umlagen.

„Militáärfohlenhof. Königliche hierauf be-
lügliche Erklärung. 6. 18.

N.
Nachweise. Königliche Erklärung auf den

von den Siänden beantragten Nachweig
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über den Stand der bayer. Hypotheken=
und Wechselbank. S. 11:

Nachweise. Nachweisungen über Verwendung
der Staatseinnahmen. Königl. hierauf be-
zügliche Erklärung. S. 10 — 13.

Nahrungsstand wird als hinreichend gesl-
chert zur Ansäßigmachung und Ver-
ehelichung angesehen. S. 130 — 138.
a, b, c, d.

Nutzeigenthum. Nachweis desseeben Behufs
der Ansäßigmachung und Verehelichung.
S. 138.

P.
Pensions-Amorkisationskasse. Stand

Lsteie während der Jahre 1333, 1822831. S. 18. Nr. 2.

R.

Reisende. Bestimmung hinsichrlich der Be-
Jahlung des Weggeldes von Seiten der
Reisenden. S. 176. Anmerk.

Repartition, des Mehrbedarfs von 60000 sl.
des landger. Etats; Vollzug derselben.
S. 80.

Retatkreis; erhält bis zur Einführung der
definitiven Steuer auf Abrechnung einen

jährlichen Nachlaß an der aes
von 100,000 fl.; S. 72. 6.4

Rheinkreis; Verfahren bey der Ertradition
der vollendeten Kataster im Rheinkreise.
S. 74. ö. 7.

— — Gesetz öber Vervollständigung der

im Rheinkreise geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen bezüglich der Branostiftun=
gen. S. 45. 48 (Bezugnahme im Absch.
S. 9) Gleichzeitige Versicherung in der
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Brandversicherunganstalt des Rheinkrei-
ses und jener der 7 andern Kreise ist
im Falle des gesenderten Fortbestehens
beyder Anstalten untersogt. S. 00. ö. 7.

Rheinkreis. Bestimmungen rücksschtlich der
Contraventionsfälle bezuglich der Zolloro=
nung. S. 1064 — 107. ö. 17.

Nustikalsteuersimplum. Vorschriften bey
bedeutender Erhöhung oder Verminderung
des Ruslikalsteuer= Simplums. S. 71
72. J. 3. Nachlaß an demselben, S. 32. H. 4.

S.

Schätzleute. Wahl dersellen bey Elemen-
tarbeschädigungen, welche einen Steuer-
Nachlaß begründen. S. 53. 5. 6.

— —Entschädigung derselben bey Ab-

schätzungen Behufs eines Steuernachlas-
ses. S. 57. 6. 13.

Siebnerei; S. 130. 6. 25.

Staatseinnahmen, Verwendung derselben
für die Jahre 1833, 30, 34. Königl.
hierauf bezügliche Erklärung im Abschiede.
S. 16 — 186.

Staatsschulden = Tilgungs = Anstalr;
Stand derselben. S. 13. Nr. 2.

Stadtvermögen. Verwaltung desselben
Städten ister Klasse. S. 116. 6. 8. in

Steuer, definitive; wann sie eingeführt
werden solle. S. 71. 5. 2.

Steuer-ataster; Ausantworkung derselben.
S. 73. ö. 5.

Steuer-Minimum. Festsetzung desselben
zur Begründung der Ansässigkeit von
Gesetzeswegen. S. 155 — 137.

Steuer-Nachlässe; Gesetz, die Steuer=
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Nachlässe betr. VI. Beylage zum Ab-
schiede für die Stände-Versammlung.
S. 40 — 58. (hBezugnahme hierauf
im Abschiede S. H0.)
Steucrnachlässe werden gegeben: S. 50,
51, 52.
Steuernachlaß beträgt: S. 55. 6. 3.
Steuernachlaßgesuch wird gestellt: S. 53

. 4. «

Steuenmch1össesindenstatt:S.530.5.
Schöoek,Compkomißschåtzek,Takakokem
S. 53. 5. 6.
Schadenogröße wird bestimmt: S. 84.

. 7.

Rechtzeitige Erhebung der Schadensgroße:
S. 55. 5. 8.
Schadenöbesichtigungs= und Aufnahms-
Protokolle: S. 56. 6. 9. Nachweis
der Dominikalrentenbesitzer wegen erlitte-
ner Niederung: S. 560 é6. 11. Entscha-
digung der Rent= und Steunerbeamten,
dann der Schägleute bey Abschätzungen
behufs des Steuernachlasses: S. 57 6. 13.

Strafgesezliche Bestimmungen über
Brandsliftungen im Rheinkreise. s. Brand-
stiftungen.

Strassenbauten; Bestimmung über die
jaährliche Verwendung von 150,000 fl.
aus den Centralfonds für die auf die
Kreisfonds hingewiesenen Strassenbanten.
S. 70. Art. III.

T.

Tarif, für Erhebung von Kanal-Gebühren
(Kanal zur Vereinigung der Donau mit
dem Nheine). S. 100. Abf. 1.

— — für Erhebung des Weggeldes I. vom
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Vom beladenen S.
vom unbeladenen. S.

Lastfuhrwerke. A.
124— 175; B.

175.— 177.

Taxatoren, werden bey Steuer-Nachläs-
sen beeidigt auf das Steuer= Nachlaß=
Geseb. S. 52. 6. 6.

U.

Uebersiedlungen. Bestimmungen hierüber
S. 170. é. 6.

Untermainkreis. Erforderliches Grund=
und Häuser= Steuer-Minimum zur Ver-
ehrlichung und Ansäßigmachung im Un-
termainkreise S. 137.

V.

Verehelichung. Siehe Gesetz über Ansäßig-
machung und Verehelichung. S. 133 ff.

Vindikation der Gerichtsbarkeiten.
Siehe Gerichtobarkeit.

W.

Waldstreu. K. Erklärung auf den Antrag
der Stände wegen Aufbebung der Pro-
zesse über die Woldstreu, so weit solche
auf unvordenklicher Verjährung beruhen.
S. 22 Nr. 11.

Wechselbank. Siehe Hypotheken= und Wech-
selbank.

Wechsel-Ordnung. Siehe Augsburger
Wechselordnung. «
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Wechsel-Recht. Augsburger Wechsel-Recht
gültig für die bayerische Hypotheken= und
Wechselbank und deren Filialbanken. S.
65. 6. 0.

Wegseld. I. TarifS.174— 176. II.
Zuäßliche Bestimmungen S. 170—177.
III. Befreyung von demselben S. 177.
IV. Erhebung desselben S. 173.

Weggeld-Defrandationen.
derselben. S. 180. V

Bestrafung

3.
Zollordnung. Gesetzliche Bestimmungen die

Verlebung der Zollordnung und die Be-
strafang dieser Verletzungen bekreffend.
XVI. Beplage zum Absch. f. d. Se. V.
S. 140—108.(BezugnahmeimAb-
schiede S. 15 b.)

— — Strofbestimmungen S. 151 ff. Hoftung
rücksschtlich der Geldbuße und des Er-
sapes für Gefährdungen und Uebertretun-
gen S. 158. 6. 3. Wie vermögenslose
llebertreter der Zollordnung und ihre
Gehülfen zu bestrafen seyen. S. 159.
d. 9.

— —Behandlung verlassener Handelsguter

S. 100. J. 11. Eintritt der Verjäh-
rung der Untersuchung wegen nicht recht-
zeitiger Vorlage zollamtlicher Papiere.
S. 101. 6. 12.

— — Bestimmung wegen Schadenersatzes und

der Kosten der Untersuchungs -Verhand-
lungen. S. 101. 6. 13.
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Zollordnung. Justanzenzug bey Verletzungen
der Zollordnung a) in den 7 Kreisen dies-
sens, b) im Rheinkreise. S. 162. 6. 15.

— — Verfahren bey Untersuchungen von Zoll-
Straffälllen. S. 103 104 5H. 16. Ein-
sendung der Akten S. 104. ö. 17. Be-
stimmungen über die Berufung in Zoll=

XXH

Strafsällen S. 1066. 6. 18. Berufungs-
Frist S. 100. c. 18. Vertheilung der
Gelostrasen bey Zoll-Straffällen S. 107.
6é6. 10. Bestimmungen hinsichtlich des
Strafantheils, welcher Jollbeomten, Die-
nern und Aufbringern zusteht. S. 107
bie 106. c. 19 und 20.
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